
59. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 6. Mai 2005 Nummer 20

Glied.- Datum I n h a l t Seite
Nr.

20340 4. 4. 2005 Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung der Notarassessorinnen und
Notarassessoren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

20340 21. 4. 2005 Verordnung zur Übertragung disziplinarrechtlicher Zuständigkeiten und Befugnisse im Geschäfts-
bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(DisziplinarzuständigkeitsVO MWF – DisziZustVO MWF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

2251 11. 3. 2005 Satzung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) über das Verfahren bei 
Programmbeschwerden § 42 LMG NRW) – Beschwerdesatzung – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

2251 11. 3. 2005 Satzung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) über das Verfahren bei Rechts-
verstößen (§ 118 LMG NRW) – Beanstandungssatzung –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

230 3. 5. 2005 Gesetz zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes NRW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

301 7. 4. 2005 Verordnung über die Zusammenfassung der Aufgaben der Übermittlungsstelle nach § 1077 Abs. 1
Satz 1 der Zivilprozessordnung und § 10 Abs. 1 des Beratungshilfegesetzes (Konzentrations-VO –
§ 1077 ZPO, § 10 BerHG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

19. 4. 2005 Genehmigung der 12. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungsbezirk Düssel-
dorf im Gebiet der Städte Wesel, Voerde und Rheinberg sowie der Gemeinde Hünxe  . . . . . . . . . . . . . . 446

G 3229427

Die neue CD-ROM „SGV. NRW.“, Stand 1. Januar 2005, ist Ende Februar erhältlich.

Neuerdings gibt es auch die CD-ROM „SMBl. NRW.“

Bestellformulare im Internet-Angebot.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verordnun-
gen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Er-
lasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf
den kostenlosen Service im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenloser Service.
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20340

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Ausbildung der 
Notarassessorinnen und Notarassessoren

Vom 4. April 2005

Aufgrund des § 7 Abs. 5 Satz 2 der Bundesnotarord-
nung (BNotO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Februar 1961 (BGBl. I S. 97), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 2004 (BGBl. I
S. 3599), in Verbindung mit § 1 Nr. 2 der Verordnung zur
Ausführung der Bundesnotarordnung vom 18. Mai 1999
(GV. NRW. S. 208), wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung über die Ausbildung der Notarasses-
sorinnen und Notarassessoren vom 18. Oktober 1999
(GV. NRW. S. 577), geändert durch Verordnung vom
1. August 2002 (GV. NRW. S. 385), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 6 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Elternzeit kann die Rheinische Notarkammer nach
Maßgabe der für Richterinnen und Richter geltenden
Bestimmungen der Verordnung über die Elternzeit
für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und
Richter im Lande Nordrhein-Westfalen (Elternzeit-
verordnung – EZVO) in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung gewähren.“

2. § 6 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Die Rheinische Notarkammer kann Notarasses-
sorinnen und Notarassessoren Teilzeitbeschäftigung
und Urlaub aus familiären Gründen gewähren; § 85 a
Abs. 1 Landesbeamtengesetz und § 6 a Abs. 2 bis 6
Landesrichtergesetz finden entsprechende Anwen-
dung.“

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft.

Düsseldorf, den 4. April 2005

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Wolfgang  G e r h a r d s

– GV. NRW. 2005 S. 428

20340

Verordnung 
zur Übertragung disziplinarrechtlicher 

Zuständigkeiten 
und Befugnisse im Geschäftsbereich des 

Ministeriums für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(DisziplinarzuständigkeitsVO MWF – 
DisziZustVO MWF)

Vom 21. April 2005

Aufgrund der §§ 76 Abs. 5 und 81 Satz 2 des Diszipli-
nargesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LDG
NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 624) wird
verordnet:

§ 1

Nach § 76 Abs. 5 LDG NRW übertrage ich die Befug-
nis zur Entscheidung über die Zahlung und Entziehung
des Unterhaltsbeitrags auf die nachgeordneten dienst-

vorgesetzten Stellen im Sinne des § 17 Abs. 5 Satz 1
LDG NRW.

§ 2

Nach § 81 Satz 2 LDG NRW übertrage ich die Diszip-
linarbefugnisse gegenüber Beamtinnen und Beamten, die
in den Ruhestand getreten sind, auf die nachgeordneten
dienstvorgesetzten Stellen im Sinne des § 17 Abs. 5
Satz 1 LDG NRW.

§ 3

Die Zuständigkeit zum Erlass von Widerspruchsbe-
scheiden im Sinne des § 41 Abs. 1 LDG NRW und die ge-
richtliche Vertretung des Dienstherrn bei Klagen, die ih-
ren Ursprung im LDG NRW haben, richtet sich nach § 7
der Verordnung über beamtenrechtliche Zuständigkeiten
im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft
und Forschung (Beamtenzuständigkeitsverordnung
MWF – BeamtZustV MWF).

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung
in Kraft. Sie tritt am 30. April 2010 außer Kraft.

Düsseldorf, den 21. April 2005

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Hannelore  K r a f t

– GV. NRW. 2005 S. 428
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Satzung 
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) 

über das Verfahren bei Programmbeschwerden 
§ 42 LMG NRW) 

– Beschwerdesatzung –

Vom 11. März 2005

Aufgrund von § 42 Abs. 5 des Landesmediengesetzes
Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) vom 2. Juli 2002 (GV.
NRW. S. 334), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. No-
vember 2004 (GV. NRW. S. 770), erlässt die Landesan-
stalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) folgende
Satzung:

§ 1 

Grundsatz und Geltungsbereich

(1) Jeder hat das Recht, sich mit Beschwerden, in de-
nen die Verletzung der Programmgrundsätze (§ 31 LMG
NRW), der Vorschriften des Jugendmedienschutzstaats-
vertrags (JMStV), der Vorschriften über die Werbung
(§§ 7, 44, 45, 45a, 45b des Rundfunkstaatsvertrags
(RStV)) und der Vorschriften über das Sponsoring (§ 8
RStV) behauptet wird, an den Veranstalter zu wenden.

(2) Veranstalter im Sinne dieser Satzung sind alle von
der LfM gemäß § 4 Abs. 1 LMG NRW zugelassenen Ver-
anstalter.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für loka-
len Hörfunk sowie für Sendungen in Einrichtungen,
Wohnanlagen bzw. Hochschulen und bei öffentlichen
Veranstaltungen entsprechend.

§ 2 

Beschwerdeverfahren des Veranstalters

(1) Beschwerden, in denen die Verletzung von Pro-
grammgrundsätzen, Vorschriften des Jugendmedien-
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schutzstaatsvertrags bzw. Vorschriften über die Werbung
und das Sponsoring behauptet wird, sind schriftlich zu
begründen. Der behauptete Verstoß ist unter Angabe von
Sendedatum und -uhrzeit hinreichend konkret darzulegen.

(2) Über die Beschwerde entscheidet der Veranstalter.
Im Falle des § 72 Abs. 3 LMG NRW entscheidet er nach
Anhörung der jeweiligen Gruppe. Die Entscheidung hat
innerhalb eines Monats mit schriftlicher Begründung zu
erfolgen. Ihr ist eine Belehrung über das weitere Verfah-
ren (§ 42 Abs. 3 Satz 1 LMG NRW) beizufügen.

(3) Die LfM teilt dem Beschwerdeführer auf dessen
Verlangen den Namen und die Anschrift des Veranstal-
ters und des für den Inhalt des Rundfunkprogramms
Verantwortlichen mit.

(4) Wird in einer Beschwerde nach Absatz 1 zugleich
die Verletzung von Vorschriften des Datenschutzes be-
hauptet, so holt der Veranstalter vor seiner Entscheidung
eine Stellungnahme des oder der Beauftragten der LfM
für den Datenschutz ein.

§ 3 

Beschwerdeverfahren der LfM

(1) Hilft der Veranstalter der Beschwerde nicht oder
nicht innerhalb der Frist gemäß § 2 Abs. 2 Satz 3 dieser
Satzung ab, so kann der Beschwerdeführer innerhalb ei-
nes Monats gemäß § 42 Abs. 2 Satz 1 LMG NRW die LfM
anrufen. Die Direktorin bzw. der Direktor der LfM holt
hierzu eine Stellungnahme des Veranstalters ein.

(2) Wird in einer Beschwerde die Verletzung von Vor-
schriften des Datenschutzes behauptet, gibt die Direkto-
rin bzw. der Direktor der LfM dem oder der Daten-
schutzbeauftragten Gelegenheit zur Stellungnahme.

(3) Richtet sich die Beschwerde wegen der Verletzung
der Programmgrundsätze bzw. der Vorschriften über
Werbung und Sponsoring gegen den Veranstalter eines
bundesweit verbreiteten Rundfunkprogramms, so soll
die Direktorin bzw. der Direktor der LfM eine Empfeh-
lung der im Rahmen der Abstimmung gemäß § 38 Abs. 2
RStV zuständigen Stelle einholen. Diese Empfehlung
legt die Medienkommission der LfM ihrer Entscheidung
gemäß Absatz 5 zugrunde.

(4) Wird mit der Beschwerde die Verletzung der Vor-
schriften über unzulässige Sendungen und den Jugend-
schutz behauptet, soll die Direktorin bzw. der Direktor
der LfM einen Antrag auf gutachterliche Befassung der
Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) stellen (§ 42
Abs. 3 Satz 2 LMG NRW). Das Ergebnis der gutachterli-
chen Befassung soll die Medienkommission der LfM
ihrer Entscheidung gemäß Absatz 5 zugrunde legen.

(5) Die Medienkommission entscheidet, ob die Be-
schwerde begründet ist. Sie kann sich den beanstandeten
Programmbeitrag vorführen lassen. Die Direktorin bzw.
der Direktor der LfM teilt die Entscheidung dem Be-
schwerdeführer und dem Veranstalter mit schriftlicher
Begründung mit. Richtet sich die Beschwerde gegen einen
Beitrag gemäß § 72 Abs. 3 LMG NRW, so teilt der Veran-
stalter die Entscheidung der betreffenden Gruppe mit.

§ 4 

In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes
Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung der Landesanstalt für
Rundfunk Nordrhein-Westfalen (LfR) über das Verfah-
ren bei Programmbeschwerden vom 9. September 1988
(GV. NRW. S. 404) außer Kraft.

Düsseldorf, den 11. März 2005

Der Direktor 
der Landesanstalt für Medien (LfM)

i. V.

Dr. Jürgen  B r a u t m e i e r

– GV. NRW. 2005 S. 428
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Satzung 
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

über das Verfahren bei Rechtsverstößen 
(§ 118 LMG NRW) 

– Beanstandungssatzung –

Vom 11. März 2005

Aufgrund von § 118 Abs. 4 des Landesmediengesetzes
Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) vom 2. Juli 2002 (GV.
NRW. S. 334), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. No-
vember 2004 (GV. NRW. S. 770), erlässt die Landesan-
stalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) folgende
Satzung:

§ 1 

Grundsatz und Geltungsbereich

(1) Diese Satzung regelt das Verfahren bei Rechtsver-
stößen gemäß § 118 LMG NRW und weist auf die gesetz-
lichen Widerrufsregelungen bei Rechtsverstößen (§ 120
LMG NRW) hin. 

(2) Diese Satzung gilt für alle von der LfM gemäß
§ 4 Abs. 1 LMG NRW zugelassenen Veranstalter. Dies
schließt die im vereinfachten Zulassungsverfahren
zugelassenen Veranstalter ein. Das Verfahren bei
Rechtsverstößen von Nutzerinnen und Nutzern von
Bürgerfunk im Fernsehen ist nicht Gegenstand dieser
Satzung. 

(3) Für Rechtsverstöße gegen Bestimmungen betref-
fend unzulässige Sendungen und Jugendschutz (§ 35
Abs. 1 LMG NRW) gilt diese Satzung, soweit nicht be-
sondere Vorschriften des Jugendmedienschutzstaatsver-
trags bzw. Verfahrensregelungen, beide in der jeweils
geltenden Fassung, vorgehen.

§ 2 

Maßnahmen bei Rechtsverstößen

Auf der Grundlage von § 118 Abs. 1 bis 3 LMG NRW
trifft die LfM folgende Maßnahmen:

1. Sie beanstandet Rechtsverstöße gemäß § 118 Abs. 1
LMG NRW (§ 3 der Satzung),

2. sie bestimmt, dass Beanstandungen nach § 118 Abs. 3
LMG NRW durch den betroffenen Veranstalter im
Rundfunkprogramm verbreitet werden (§ 4 der Sat-
zung),

3. sie ordnet das gänzliche oder teilweise Ruhen der
Verbreitung oder Weiterverbreitung des Rundfunk-
programms gemäß § 118 Abs. 3 LMG NRW an (§ 5
der Satzung).

§ 3 

Beanstandung von Rechtsverstößen

(1) Die Beanstandung von Rechtsverstößen gemäß
§ 118 Abs. 1 LMG NRW beinhaltet die Feststellung
des Rechtsverstoßes und die Anweisung an den Veran-
stalter, den Rechtsverstoß sofort oder innerhalb einer
angemessenen Frist zu beheben oder künftig zu unter-
lassen.

(2) Die Beanstandung nach Absatz 1 kann die Feststel-
lung enthalten, dass es sich um einen schwerwiegenden
Verstoß (§ 120 Abs. 1 Nr. 4 LMG NRW) handelt. Maßstab
für die Bewertung ist die Art des Verstoßes, seine Nach-
haltigkeit sowie die Häufigkeit gleicher oder vergleich-
barer Verstöße.

(3) Ein schwerwiegender Verstoß kann insbesondere
dann vorliegen, wenn der Veranstalter Sendungen entge-
gen den zwingenden Geboten nach § 31 Abs. 2 bis 5
LMG NRW oder § 35 Abs. 1 LMG NRW in Verbindung
mit den Bestimmungen des Jugendmedienschutzstaats-
vertrags in der jeweils geltenden Fassung über unzuläs-
sige Sendungen und Jugendschutz verbreitet bzw. wei-
terverbreitet.
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§ 4 

Verbreitungspflicht des Veranstalters

(1) Beanstandungen nach § 3 der Satzung können mit
der Bestimmung verbunden werden, dass der betroffene
Veranstalter diese in seinem Rundfunkprogramm ver-
breitet.

(2) Die Verbreitung der Beanstandung muss unverzüg-
lich ohne Zusätze und Weglassungen auf einem gleich-
wertigen Sendeplatz und zu einer gleichwertigen Sende-
zeit wie die beanstandete Sendung erfolgen.

§ 5 

Ruhen der 
Verbreitung oder Weiterverbreitung

(1) Ist bereits ein Rechtsverstoß nach § 3 der Satzung
beanstandet worden, so kann bei Fortdauer des Rechts-
verstoßes oder bei einem weiteren Rechtsverstoß nach
dieser Beanstandung zusammen mit der Anweisung nach
§ 3 Abs. 1 der Satzung angeordnet werden, dass die Ver-
breitung oder Weiterverbreitung des Rundfunkpro-
gramms für einen bestimmten Zeitraum, der einen Mo-
nat nicht überschreiten darf, ruht. Die Anordnung kann
sich auch auf einzelne Teile des Rundfunkprogramms
(einzelne Sendungen oder Sendungen einer bestimmten
Gattung) beziehen.

(2) Die Anordnung des Ruhens der Verbreitung bzw.
Weiterverbreitung nach Absatz 1 muss in einem ange-
messenen Verhältnis zur Schwere und Häufigkeit von
Rechtsverstößen des Veranstalters stehen.

§ 6 

Widerruf der Zulassung

(1) Ist der Veranstalter einer Anordnung nach § 118
Abs. 2 LMG NRW innerhalb der von der LfM bestimm-
ten Frist nicht gefolgt, so kann die Zulassung widerrufen
werden (§ 120 Abs. 2 LMG NRW).

(2) Hat der Veranstalter gegen seine Verpflichtungen
nach dem LMG NRW schwerwiegend verstoßen und hat
die LfM den Verstoß durch einen dem Veranstalter zuge-
stellten Beschluss als schwerwiegend festgestellt, so ist
die Zulassung zu widerrufen (§ 120 Abs. 1 Satz 4 LMG
NRW).

§ 7 

Verfahren

(1) Die Direktorin bzw. der Direktor der LfM über-
prüft die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen in
den Programmen der Rundfunkveranstalter (Programm-
beobachtung), insbesondere im Hinblick auf mögliche
Verstöße gemäß § 118 LMG NRW.

(2) Wird die Direktorin bzw. der Direktor auf einen
möglichen Rechtsverstoß aufmerksam, so nimmt sie
bzw. er die notwendigen Abstimmungen, Anhörungen
und rechtlichen Bewertungen vor und teilt das Er-
gebnis dem betroffenen Veranstalter schriftlich mit.
Dabei müssen das beanstandete Programm bzw. die
beanstandete Sendung und die Art des Rechtsverstoßes
bezeichnet werden. Dem Veranstalter wird eine an-
gemessene Frist zur Stellungnahme (Anhörung) ein-
geräumt.

(3) Besteht der mögliche Rechtsverstoß des Veranstal-
ters eines bundesweit verbreiteten Rundfunkprogramms
in der Verletzung der Programmgrundsätze bzw. der
Vorschriften über Werbung und Sponsoring, so soll die
Direktorin bzw. der Direktor der LfM eine Empfehlung
der im Rahmen der Abstimmung gemäß § 38 Abs. 2 RStV
zuständigen Stelle einholen. Diese Empfehlung legt die
Medienkommission der LfM ihrer Entscheidung gemäß
Absatz 4 zugrunde.

(4) Die Entscheidung über Maßnahmen gemäß § 118
LMG NRW trifft die Medienkommission aufgrund einer
schriftlichen Vorlage der Direktorin bzw. des Direktors
der LfM. Die Direktorin bzw. der Direktor führt die Ent-
scheidungen der Medienkommission aus.

§ 8 

In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes
Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung der Landesanstalt für
Rundfunk Nordrhein-Westfalen (LfR) über das Verfah-
ren bei Rechtsverstößen (§ 10 LRG NW) vom 9. Novem-
ber 1990 (GV. NRW. S. 626) außer Kraft.

Düsseldorf, den 11. März 2005

Der Direktor 
der Landesanstalt für Medien (LfM)

i. V.

Dr. Jürgen  B r a u t m e i e r

– GV. NRW. 2005 S. 429
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Gesetz 
zur Neufassung des 

Landesplanungsgesetzes NRW

Vom 3. Mai 2005

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Neufassung des 

Landesplanungsgesetzes NRW1

Das Landesplanungsgesetz (LPlG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 11. Februar 2001 (GV. NRW.
S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar
2004 (GV. NRW. S. 96), wird wie folgt neu gefasst: 

Gliederung

I. Teil:
Allgemeine Vorschriften

1. Abschnitt:
Aufgabe, Leitvorstellung 

und Begriffsbestimmungen

§ 1 Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung

§ 2 Begriffsbestimmungen

2. Abschnitt:
Staatliche Organisation

§ 3 Landesplanungsbehörde

§ 4 Bezirksplanungsbehörde 

§ 5 Untere staatliche Verwaltungsbehörde

3. Abschnitt:
Regionalräte

§ 6 Bezeichnung und Sitz

§ 7 Stimmberechtigte Mitglieder

§ 8 Beratende Mitglieder des Regionalrates 

§ 9 Aufgaben

430

1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:

1. Richtlinie 2001/42/EG (Plan-UP-Richtlinie)

2. Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie)
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§ 10 Organisation des Regionalrats

§ 11 Rechte und Pflichten der Mitglieder

II. Teil: 
Raumordnungspläne

1. Abschnitt: 
Gemeinsame Vorschriften

§ 12 Darstellung der Grundsätze und Ziele

§ 13 Inhalt der Raumordnungspläne

§ 14 Erarbeitung der Raumordnungspläne

§ 15 Umweltprüfung

§ 16 Landesentwicklungsprogramm

2. Abschnitt:
Besondere Vorschriften 

für den Landesentwicklungsplan

§ 17 Inhalt des Landesentwicklungsplanes

§ 18 Aufstellung und Bekanntmachung

3. Abschnitt:
Besondere Vorschriften für Regionalpläne

§ 19 Inhalt und besondere Funktionen der Regional-
pläne

§ 20 Erarbeitung, Aufstellung und Genehmigung der
Regionalpläne

§ 21 Bekanntmachung

§ 22 Bindungswirkungen von Regionalplänen 

4. Abschnitt:
Planerhaltung und Zielabweichungsverfahren

§ 23 Planerhaltung

§ 24 Zielabweichungsverfahren

5. Abschnitt:
Regionaler Flächennutzungsplan

§ 25 Regionaler Flächennutzungsplan

§ 26 Zeitlicher und räumlicher Geltungsbereich, Eva-
luierungsklausel 

§ 27 Strategische Umweltprüfung

III. Teil: 
Planverwirklichung und Plansicherung

1. Abschnitt:
Raumordnungsverfahren 

§ 28 Anwendungsbereich des Raumordnungsverfahrens

§ 29 Feststellungen und Prüfungen im Raumordnungs-
verfahren

§ 30 Gebühren und Auslagen

2. Abschnitt:
Sonstige Instrumente zur Planverwirklichung 

und Plansicherung

§ 31 Befugnisse der Landesplanungsbehörde

§ 32 Anpassung der Bauleitplanung

§ 33 Kommunales Planungsgebot und Entschädigung

§ 34 Untersagung raumbedeutsamer Planungen und
Maßnahmen; Entschädigung

§ 35 Experimentierklausel

§ 36 Abstimmungs-, Mitteilungs- und Auskunfts-
pflichten

IV. Teil:
Sondervorschriften für das 

Rheinische Braunkohlenplangebiet

1. Abschnitt:
Allgemeine Vorschriften

§ 37 Braunkohlenplangebiet

§ 38 Ergänzende Vorschriften

2. Abschnitt:
Braunkohlenausschuss

§ 39 Bezeichnung, Sitz und Zusammensetzung

§ 40 Stimmberechtigte Mitglieder

§ 41 Beratende Mitglieder

§ 42 Organisation des Braunkohlenausschusses

§ 43 Aufgaben des Braunkohlenausschusses

3. Abschnitt:
Braunkohlenpläne

§ 44 Inhalt der Braunkohlenpläne

§ 45 Umweltverträglichkeit und Sozialverträglichkeit 

§ 46 Erarbeitung und Aufstellung

§ 47 Genehmigung und Bekanntmachung

§ 48 Änderung von Braunkohlenplänen

§ 49 Landbeschaffung

V. Teil: 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 50 Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungs-
vorschriften

§ 51 Übergangsvorschrift

§ 52 Befristung und In-Kraft-Treten

I. Teil:
Allgemeine Vorschriften

1. Abschnitt: 
Aufgabe, Leitvorstellung 

und Begriffsbestimmungen

§ 1
Aufgabe und Leitvorstellung 

der Raumordnung

(1) Das Landesgebiet und seine Teilräume sowie die
räumlichen Bezüge zu Nachbarländern, zum Gesamt-
raum der Bundesrepublik Deutschland und zu den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft sind durch
übergeordnete, überörtliche und zusammenfassende
Raumordnungspläne und durch Abstimmung raumbe-
deutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln,
zu ordnen und zu sichern. Dabei sind

1. unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufei-
nander abzustimmen und auftretende Konflikte aus-
zugleichen,

2. Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und Raumnut-
zungen zu treffen.

(2) Die Raumordnung soll die Landesentwicklung in
der Weise beeinflussen, dass unerwünschte Entwicklun-
gen verhindert und erwünschte Entwicklungen ermög-
licht und gefördert werden; insbesondere ist auch hier
das Prinzip des Gender Mainstreaming zu beachten.
Maßgeblich sind 

1. die Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwick-
lung gemäß § 1 Abs. 2 Raumordnungsgesetz,

2. die Grundsätze der Raumordnung gemäß § 2 Abs. 2
Raumordnungsgesetz,
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3. im Rahmen grenzüberschreitender Zusammenarbeit
sowie auf europäischer Ebene abgestimmte Raument-
wicklungskonzepte.

Den Erfordernissen einer flächensparenden Raument-
wicklung und der Schaffung von Standortvoraussetzun-
gen für eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung ist
besondere Bedeutung beizumessen.

(3) Die Raumordnung im Lande und im Regierungsbe-
zirk ist nach näherer Bestimmung dieses Gesetzes eine
gemeinschaftliche Aufgabe von Staat und Selbstverwal-
tung, die dem Gegenstromprinzip gemäß § 1 Abs. 3
Raumordnungsgesetz verpflichtet ist.

Sie wird ergänzt und unterstützt durch eine interkom-
munale Zusammenarbeit.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Landesplanung ist die Planung für das gesamte
Landesgebiet. 

(2) Regionalplanung ist die Planung für das Gebiet
der Regierungsbezirke.

(3) Raumordnungspläne sind die Landesentwick-
lungspläne (§ 17), die Regionalpläne (§ 19), die Regiona-
len Flächennutzungspläne (§ 25) und die Braunkohlen-
pläne (§ 45).

(4) Raumordnungsverfahren sind Verfahren, in denen
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen unterei-
nander und mit den Erfordernissen der Raumordnung
abgestimmt werden.

(5) Instrumente der Raumordnung sind neben Raum-
ordnungsplänen und Raumordnungsverfahren auch wei-
tere Planungsinstrumente. 

(6) Planungen und Maßnahmen sind raumbedeutsam,
wenn durch sie Raum in Anspruch genommen oder die
räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes
beeinflusst wird, einschließlich des Einsatzes der hierfür
vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel. Raumbedeut-
sam können auch einzelne Vorhaben sein.

(7) Im Übrigen gelten die Begriffsbestimmungen des
§ 3 Nr. 1 bis 5 des Raumordnungsgesetzes.

2. Abschnitt: 
Staatliche Organisation

§ 3
Landesplanungsbehörde

Die für die Raumordnung zuständige oberste Landes-
behörde (Landesplanungsbehörde)

1. erarbeitet das Landesentwicklungsprogramm und
den Landesentwicklungsplan;

2. wirkt darauf hin, dass bei raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen, die für das Land von Bedeu-
tung sind, einschließlich des Einsatzes raumwirksa-
mer Investitionen, die Grundsätze der Raumordnung
berücksichtigt und die Ziele der Raumordnung be-
achtet werden;

3. wirkt hin auf eine Abstimmung der raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen angrenzender
Länder und Staaten, soweit sie sich auf die Raum-
ordnung im Lande Nordrhein-Westfalen auswirken
können;

4. entscheidet im Einvernehmen mit den fachlich zu-
ständigen Landesministerien bei Meinungsverschie-
denheiten zwischen Bezirksplanungsbehörden unter-
einander und mit Stellen im Sinne von §§ 4 und 5
Raumordnungsgesetz darüber, ob bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen die Ziele der Raum-
ordnung beachtet sind.

§ 4
Bezirksplanungsbehörde

(1) Zuständige Behörde für die Landes- und Regional-
planung im Regierungsbezirk ist die Bezirksregierung
(Bezirksplanungsbehörde).

(2) Die Bezirksplanungsbehörde hat nach Maßgabe
dieses Gesetzes bei der Erarbeitung und Aufstellung der
Regionalpläne mitzuwirken sowie Raumordnungsver-
fahren durchzuführen. Sie hat dafür zu sorgen, dass die
Ziele der Raumordnung bei behördlichen Maßnahmen
und bei solchen Planungen und Vorhaben, die für die
räumliche Gestaltung des Bezirks von Bedeutung sind,
beachtet und die Ergebnisse von Raumordnungsverfah-
ren berücksichtigt werden; sie ist deshalb in Verfahren,
die solche Maßnahmen, Planungen und Vorhaben zum
Gegenstand haben, zu beteiligen.

(3) Die Bezirksplanungsbehörde ist Geschäftsstelle
des Regionalrates.

(4) Die oder der bei der Bezirksregierung für die Lan-
des- und Regionalplanung zuständige Bezirksplanerin
oder Bezirksplaner wird im Benehmen mit dem Regio-
nalrat bestellt.

§ 5
Untere staatliche Verwaltungsbehörde

Die Landrätin oder der Landrat als untere staatliche
Verwaltungsbehörde hat dafür zu sorgen, dass die Ziele
der Raumordnung bei raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen im Kreise beachtet und die Ergebnisse von
Raumordnungsverfahren berücksichtigt werden.

3. Abschnitt: 
Regionalräte

§ 6
Bezeichnung und Sitz

In den Regierungsbezirken werden Regionalräte er-
richtet. Sie erhalten die Bezeichnung „Regionalrat des
Regierungsbezirks …“ (Bezeichnung des Regierungs-
bezirks).

§ 7
Stimmberechtigte Mitglieder

(1) Die stimmberechtigten Mitglieder der Regionalräte
werden zu zwei Drittel durch die Vertretungen der kreis-
freien Städte und Kreise gewählt, zu einem Drittel aus
Reservelisten berufen. Maßgeblich für die Sitzverteilung
sind die Gemeindewahlergebnisse in den kreisfreien
Städten und in den kreisangehörigen Gemeinden.

(2) Es wählen

1. die kreisfreien Städte je angefangene 200.000 Ein-
wohner 1 Mitglied des Regionalrates;

2. die Kreise für die kreisangehörigen Gemeinden des
Kreises insgesamt so viele Mitglieder des Regionalra-
tes, wie sich nach der Berechnung nach Nummer 1
für kreisfreie Städte ergeben würden.

Ist für die kreisangehörigen Gemeinden eines Kreises
mehr als ein Mitglied des Regionalrates zu wählen, so
soll mindestens ein Mitglied der Gruppe der Gemein-
den bis zu 25.000 Einwohnern und ein Mitglied der
Gruppe der Gemeinden über 25.000 Einwohner ange-
hören. Sind für eine kreisfreie Stadt oder für die
kreisangehörigen Gemeinden eines Kreises mehrere
Mitglieder des Regionalrates zu wählen, so gelten da-
für die Grundsätze der Verhältniswahl.

(3) Die Sitzzahl der Regionalräte wird von der Be-
zirksregierung errechnet. Sie ist die Zahl der durch die
Vertretungen der kreisfreien Städte und Kreise zu wäh-
lenden Mitglieder des Regionalrates erweitert um die
Hälfte dieser Zahl. Bei der Berechnung sind Bruchteile
auf ganze Zahlen aufzurunden.

(4) Die nach Absatz 2 gewählten Mitglieder des Regio-
nalrates müssen in der kreisfreien Stadt oder in dem
Kreis, von dem sie gewählt werden, ihre Wohnung, bei
mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben. Es
gelten die Vorschriften für die Wählbarkeit des Kommu-
nalwahlgesetzes entsprechend. Jedes zu wählende Mit-
glied des Regionalrates ist derjenigen Partei oder zuge-
lassenen Wählergruppe anzurechnen, die es zur Wahl
vorgeschlagen hat. Verbundene Wahlvorschläge sind
nicht zulässig.
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(5) Eine Partei oder Wählergruppe wird zur Sitz-
verteilung nur zugelassen, wenn sie als solche in mehr
als einer Gemeinde vertreten ist und über eine für den
Regierungsbezirk zuständige einheitliche Leitung ver-
fügt.

(6) Wird ein Mitglied des Regionalrates aufgrund
eines Vorschlages einer Partei oder Wählergruppe ge-
wählt, die nicht an der Sitzverteilung des Regionalrates
nach Absatz 7 teilnimmt, so verringert sich die zu ver-
teilende Sitzzahl entsprechend.

(7) Die Sitze für die stimmberechtigten Mitglieder
des Regionalrates werden von der Bezirksregierung auf
die Parteien und Wählergruppen, die in den Gemeinde-
vertretungen des Regierungsbezirks vertreten sind, ver-
teilt. Hierzu werden die von den einzelnen Parteien und
Wählergruppen bei den Gemeindewahlen im Regie-
rungsbezirk erzielten gültigen Stimmen zusammenge-
zählt. Die den Parteien und Wählergruppen noch zuste-
henden Sitze werden aus Reservelisten zugeteilt. Die
Reihenfolge der Sitzzuteilung für die einzelne Partei
oder Wählergruppe bestimmt sich nach der von ihr ein-
gereichten Reserveliste. Jede Partei oder Wählergruppe
erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie
entfallen. Danach zu vergebende Sitze sind in der Rei-
henfolge der höchsten Zahlenbruchteile zuzuteilen.

(8) Entspricht die Sitzverteilung im Regionalrat auf-
grund von Absatz 7 nicht dem Ergebnis, das sich bei ei-
ner Sitzverteilung nach dem Verfahren der mathemati-
schen Proportion auf der Grundlage der von den Partei-
en und Wählergruppen bei den Gemeindewahlen erziel-
ten gültigen Stimmen ergeben würde, so ist eine neue
Ausgangszahl für die Verteilung weiterer Sitze (Verhält-
nisausgleich) zu bilden. Dazu wird die Zahl der nach
Absatz 7 errungenen Sitze derjenigen Partei oder Wäh-
lergruppe, die das günstigste Verhältnis der Sitze zu der
auf sie entfallenen Stimmenzahl erreicht hat, mit der
Gesamtzahl der gültigen Stimmen vervielfältigt und
durch die Stimmenzahl dieser Partei oder Wählergruppe
geteilt. Aufgrund der neuen Ausgangszahl werden für
die Parteien und Wählergruppen nach dem Verfahren
der mathematischen Proportion neue Zuteilungszahlen
errechnet und ihnen die an diesen Zahlen noch fehlen-
den Sitze aus den Reservelisten in der sich nach Absatz 7
ergebenden Reihenfolge zugewiesen. Dabei werden Be-
werberinnen und Bewerber, die bereits nach Absatz 7
gewählt worden sind, nicht berücksichtigt. Bei den Be-
rechnungen nach den Sätzen 1 bis 3 bleiben die Stim-
menzahlen solcher Parteien und Wählergruppen außer
Betracht, für die keine nach Absatz 9 bestätigte Reserve-
liste eingereicht worden ist. Sie nehmen am Verhältnis-
ausgleich nicht teil.

(9) Die Reserveliste ist von der für den Regierungsbe-
zirk zuständigen Leitung der Partei oder Wählergruppe
bis spätestens zehn Wochen nach den Gemeindewahlen
der Bezirksregierung einzureichen. Die Bezirksregierung
hat innerhalb von zwei weiteren Wochen die Reserveliste
zu bestätigen; äußert sie sich innerhalb dieser Frist
nicht, so gilt die Reserveliste als bestätigt. Die Reserve-
liste kann im Laufe der allgemeinen Wahlzeit ergänzt
werden, die Ergänzung bedarf der Bestätigung durch die
Bezirksregierung.

(10) Der Regionalrat tritt spätestens innerhalb von
sechzehn Wochen nach den Gemeindewahlen zusammen.
Diese Sitzung wird vom bisherigen Vorsitzenden des Re-
gionalrates einberufen.

(11) Die Mitglieder des Regionalrates werden für die
Dauer der allgemeinen Wahlzeit der Vertretungen der
Gemeinden gewählt oder berufen. Die Mitglieder üben
ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt oder
berufen sind, bis zum Amtsantritt der neu gewählten
oder berufenen Mitglieder weiter aus. Die Mitglied-
schaft im Regionalrat erlischt, wenn die Voraussetzun-
gen für die Wahl oder Berufung des Mitglieds wegfal-
len; dies gilt ebenfalls, wenn die Vertretung des Kreises
oder der kreisfreien Stadt, von der das Mitglied ge-
wählt worden ist, neu zu wählen ist. Von einem Wohn-
sitzwechsel eines berufenen Mitglieds innerhalb des
Regierungsbezirks bleibt die Mitgliedschaft im Regio-
nalrat unberührt.

(12) Scheidet ein gewähltes Mitglied aus dem Regio-
nalrat aus oder ist seine Wahl rechtsunwirksam, so fin-

det insoweit unverzüglich eine Ersatzwahl statt. Die
Fehlerhaftigkeit der Wahl einzelner Mitglieder berührt
nicht die Wirksamkeit der Wahl der übrigen Mitglieder.
Liegt der Grund des Ausscheidens in der Person des Mit-
glieds, so steht das Vorschlagsrecht der Partei oder Wäh-
lergruppe zu, der der Ausgeschiedene oder nicht rechts-
wirksam Gewählte zugerechnet worden ist. Beim Aus-
scheiden eines berufenen Mitglieds rückt auf Vorschlag
der betroffenen Partei oder Wählergruppe ein Listenbe-
werber aus der Reserveliste nach; der Vorschlag bedarf
der Bestätigung durch die Bezirksregierung. Absatz 7
findet entsprechende Anwendung.

(13) Finden in den Gemeinden oder Kreisen eines
Regierungsbezirks Wiederholungswahlen statt oder
werden im Laufe der Wahlzeit einzelne Vertretungen
der Gemeinden oder Kreise neu gewählt, so sind die
Sitze nach Absatz 7 unter Berücksichtigung der bei der
Wiederholungswahl oder bei der Neuwahl erzielten
gültigen Stimmen neu zu verteilen. Werden die Gren-
zen eines Regierungsbezirks geändert, so hat die Be-
zirksregierung die Sitzzahl und die Sitzverteilung nach
den Absätzen 2 und 7 neu zu bestimmen. Soweit Sitze
neu zu verteilen sind, verlieren die bisherigen Mitglie-
der ihren Sitz spätestens im Zeitpunkt der Neuvertei-
lung nach Absatz 7.

§ 8
Beratende Mitglieder des Regionalrates

(1) Die stimmberechtigten Mitglieder des Regional-
rates berufen für die Dauer ihrer Amtszeit 6 beratende
Mitglieder zum Regionalrat aus den im Regierungsbe-
zirk zuständigen Industrie- und Handelskammern,
Handwerkskammern und der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen sowie den im Regierungsbezirk
tätigen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden
hinzu. Von ihnen soll die Hälfte auf Arbeitgeber, die
Hälfte auf Arbeitnehmer entfallen. Zusätzlich berufen
die stimmberechtigten Mitglieder je ein Mitglied mit
beratender Stimme aus den im Regierungsbezirk täti-
gen Sportverbänden, den nach Naturschutzrecht durch
das zuständige Landesministerium anerkannten Na-
turschutzverbänden sowie der kommunalen Gleichstel-
lungsstellen und der Regionalstellen Frau und Beruf
hinzu. Die genannten Organisationen können dem Re-
gionalrat Vorschläge für die Berufung einreichen. Be-
ruft der Regionalrat ein vorgeschlagenes Mitglied nicht
und sind keine weiteren Vorschläge vorhanden, so kön-
nen die betroffenen Organisationen erneut einen Vor-
schlag einreichen; der Regionalrat ist dann an den Vor-
schlag gebunden. Wenn keine erneuten Vorschläge un-
terbreitet werden, verringert sich die Zahl der beraten-
den Mitglieder entsprechend. Die Einzelheiten des Be-
rufungsverfahrens sind vom Regionalrat in der Ge-
schäftsordnung zu regeln.

(2) Die beratenden Mitglieder müssen ihre Wohnung,
bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung, oder ihre
Beschäftigungsstelle im Regierungsbezirk haben. Wer
bei der Wahl in die Vertretung eines Kreises und einer
Gemeinde Beschränkungen nach § 13 Abs. 1 und 6 des
Kommunalwahlgesetzes unterliegt, kann nicht zum be-
ratenden Mitglied des Regionalrates berufen werden;
dies gilt nicht für das Mitglied der Regionalstellen Frau
und Beruf, das im Dienst eines Kreises oder einer Ge-
meinde steht, und das Mitglied der kommunalen Gleich-
stellungsstellen.

(3) An den Sitzungen der Regionalräte bei den Be-
zirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Münster
nimmt außerdem je ein stimmberechtigtes Mitglied der
Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr mit
beratender Befugnis teil, wenn Beratungsgegenstände im
Zusammenhang mit den Aufgaben und Tätigkeiten des
Regionalverbandes stehen. Die beratenden Mitglieder
bestellt die Verbandsversammlung für die Dauer ihrer
Wahlzeit aus ihrer Mitte durch Beschluss. Absatz 2 Satz
1 findet entsprechende Anwendung.

(4) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Land-
schaftsverbände Rheinland oder Westfalen-Lippe, der
kreisfreien Städte und der Kreise des Regierungsbezirks
nehmen mit beratender Befugnis an Sitzungen des Re-
gionalrates teil.

(5) § 7 Abs. 11 findet entsprechende Anwendung.
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§ 9
Aufgaben

(1) Der Regionalrat trifft die sachlichen und verfah-
rensmäßigen Entscheidungen zur Erarbeitung des Regio-
nalplanes und beschließt die Aufstellung. Das Erarbei-
tungsverfahren wird von der Bezirksplanungsbehörde
durchgeführt; sie ist an die Weisungen des Regionalrates
gebunden. Die Mitglieder des Regionalrates können je-
derzeit von der Bezirksplanungsbehörde über den Stand
des Erarbeitungsverfahrens mündliche Auskunft verlan-
gen. Der Regionalrat kann einzelne seiner Mitglieder mit
der Einsichtnahme in die Planungsunterlagen beauftra-
gen; er hat dem Antrag einer Fraktion oder eines Fünf-
tels seiner stimmberechtigten Mitglieder auf Einsicht-
nahme stattzugeben.

(2) Die Bezirksregierung unterrichtet den Regionalrat
über alle regional bedeutsamen Entwicklungen. Sie be-
rät mit dem Regionalrat die Vorbereitung und Festle-
gung von raumbedeutsamen und strukturwirksamen
Planungen sowie Förderprogrammen und -maßnahmen
des Landes von regionaler Bedeutung auf folgenden Ge-
bieten:

1. Städtebau, 

2. Wohnungsbau, 

3. Schul- und Sportstättenbau, 

4. Krankenhausbau, 

5. Verkehr (soweit nicht in Absatz 4 geregelt), 

6. Freizeit- und Erholungswesen, 

7. Landschaftspflege, 

8. Wasserwirtschaft, 

9. Abfallbeseitigung und Altlasten, 

10. Kultur,

11. Tourismus.

Der Regionalrat kann jederzeit von der Bezirksregierung
Auskunft über Stand und Vorbereitung dieser Planun-
gen, Programme und Maßnahmen verlangen; er hat dem
Antrag eines Fünftels seiner stimmberechtigten Mitglie-
der auf Auskunft stattzugeben.

(3) Der Regionalrat kann auf der Grundlage des Lan-
desentwicklungsprogramms, des Landesentwicklungs-
plans und der Regionalpläne Vorschläge für Förderpro-
gramme und -maßnahmen von regionaler Bedeutung un-
terbreiten. Dabei sind Vorschläge aus der Region, insbe-
sondere der Regionalkonferenzen zu berücksichtigen,
zusammenzuführen und zu bewerten; der Regionalrat
nimmt eine Prioritätensetzung vor. Weicht das zuständi-
ge Ministerium von den Vorschlägen der Regionalräte
ab, ist dies im Einzelnen zu begründen.

(4) Der Regionalrat beschließt auf der Grundlage des
Landesentwicklungsprogramms, des Landesentwick-
lungsplans, der integrierten Gesamtverkehrsplanung
und der Regionalpläne über die Vorschläge der Region
für die Verkehrsinfrastrukturplanung (gesetzliche Be-
darfs- und Ausbaupläne des Bundes und des Landes) so-
wie für die jährlichen Ausbauprogramme für Landes-
straßen und Förderprogramme für den kommunalen
Straßenbau und den öffentlichen Personennahverkehr.
Dazu unterrichtet die Bezirksregierung – bei Bundes-
fernstraßen und Landesstraßen betreffenden Plänen und
Programmen in Abstimmung mit dem Landesbetrieb
Straßenbau – den Regionalrat frühzeitig über die Ab-
sicht, derartige Pläne oder Programme aufzustellen oder
zu ändern.

Die Bezirksregierung – bei Bundesfernstraßen und
Landesstraßen betreffenden Plänen und Programmen in
Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau – stellt
dem Regionalrat die hierzu erforderlichen Unterlagen
zur Verfügung und erteilt auf Verlangen jederzeit Aus-
kunft über den Stand und die Vorbereitung der Pläne
und Programme. Weicht das für den Verkehr zuständige
Ministerium von den Vorschlägen des Regionalrates ab,
ist dies in einer Stellungnahme zu begründen. Die Regio-
nalräte legen für Um- und Ausbau von Landesstraßen
bis zu 3 Mio. ¤ Gesamtkosten je Maßnahme nach Lage
des Landeshaushalts Prioritäten fest. Es dürfen keine

Maßnahmen finanziert werden, denen das zuständige
Ministerium im Einzelfall widersprochen hat.

(5) Der Regionalrat berät die Landesplanungsbehörde
und wirkt durch Beratung der Gemeinden und Gemein-
deverbände seines Regierungsbezirks darauf hin, dass
die Ziele der Raumordnung beachtet werden.

§ 10
Organisation des Regionalrats

(1) Der Regionalrat wählt für die Dauer seiner Wahl-
zeit aus der Mitte der stimmberechtigten Mitglieder un-
ter Leitung des lebensältesten stimmberechtigten Mit-
gliedes des Regionalrates ohne Aussprache seine Vorsit-
zende oder seinen Vorsitzenden und deren Stellvertrete-
rin oder dessen Stellvertreter. Er kann mehrere Stellver-
treter oder Stellvertreterinnen wählen.

(2) Der Regionalrat tritt mindestens viermal jährlich
zusammen. Er wird vom Vorsitzenden unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung einberufen. Der Regionalrat ist
unverzüglich einzuberufen, wenn ein Fünftel seiner
stimmberechtigten Mitglieder es verlangt.

(3) Der Regionalrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

(4) Die Sitzungen des Regionalrates sind öffentlich.
Die Öffentlichkeit kann für einzelne Angelegenheiten
durch Beschluss des Regionalrates ausgeschlossen wer-
den.

(5) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung des Re-
gionalrates können Kommissionen gebildet werden. Sie
sollen der Stärke der einzelnen Parteien oder Wähler-
gruppen des Regionalrates entsprechend zusammenge-
setzt sein. In die Kommissionen können auch Personen
entsandt werden, die nicht Mitglied des Regionalrates
sind. Das Nähere ist vom Regionalrat in der Geschäfts-
ordnung zu regeln.

§ 11
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder des Regionalrates sind verpflichtet,
in ihrer Tätigkeit ausschließlich nach dem Gesetz und
ihrer freien, nur durch Rücksicht auf das öffentliche
Wohl bestimmten Überzeugung zu handeln; sie sind an
Aufträge nicht gebunden.

(2) Die Tätigkeit als Mitglied des Regionalrates gilt
als ehrenamtliche Tätigkeit. Eine Verpflichtung zur
Übernahme dieser ehrenamtlichen Tätigkeit besteht
nicht. Die Vorschriften des § 30 der Gemeindeordnung
gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass über die
Genehmigung für eine Aussage oder Erklärung über
Angelegenheiten nach § 8 Abs. 2 der Regionalrat im Ein-
vernehmen mit der Bezirksregierung entscheidet. In Eil-
fällen kann an Stelle des Regionalrates die oder der Vor-
sitzende entscheiden.

II. Teil: 
Raumordnungspläne 

1. Abschnitt: 
Gemeinsame Vorschriften

§ 12
Darstellung der Grundsätze und Ziele

Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung werden
im Landesentwicklungsprogramm sowie in den Raum-
ordnungsplänen dargestellt. Raumordnungspläne sind
Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Regionaler Flä-
chennutzugsplan und Braunkohlenplan.

§ 13
Inhalt der Raumordnungspläne

(1) Raumordnungspläne bestehen aus textlichen und
zeichnerischen Festlegungen mit zugeordneten Erläute-
rungen. Ziele der Raumordnung sind als solche zu kenn-
zeichnen. Die Raumordnungspläne können in sachlichen
und räumlichen Teilabschnitten aufgestellt werden. Den
Raumordnungsplänen ist eine Begründung beizufügen.
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(2) Die Raumordnungspläne sollen Festlegungen zur
Raumstruktur nach Maßgabe des § 7 Abs. 2 Raumord-
nungsgesetz enthalten.

(3) Die Raumordnungspläne haben Fachbeiträge ins-
besondere aus den Bereichen des Natur- und Land-
schaftsschutzes, der Forstwirtschaft, der Landwirt-
schaft, des Gewässer- und des Bodenschutzes sowie der
Rohstoffsicherung, des Verkehrs und der gewerblichen
Wirtschaft zu berücksichtigen.

(4) Die Raumordnungspläne sollen raumbedeutsame
Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen und
Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 3 Raumord-
nungsgesetz berücksichtigen, die zur Aufnahme in
Raumordnungspläne geeignet und nach Maßgabe von
§ 15 Abs. 1 zur Koordinierung von Raumansprüchen er-
forderlich sind und die durch Ziele der Raumordnung
gesichert werden können. 

(5) In Raumordnungsplänen können Gebiete festge-
legt werden,

1. die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder
Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeut-
same Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, so-
weit diese mit den vorrangigen Funktionen, Nutzun-
gen oder Zielen der Raumordnung nicht vereinbar
sind (Vorranggebiete),

2. in denen bestimmte raumbedeutsame Funktionen
oder Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrieren-
den raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Ge-
wicht beigemessen werden soll (Vorbehaltsgebiete),

3. die für bestimmte raumbedeutsame Maßnahmen ge-
eignet sind, die städtebaulich nach § 35 Baugesetzbuch
zu beurteilen sind und an anderer Stelle im Planungs-
gebiet ausgeschlossen werden (Eignungsgebiete).

Sofern nicht ausdrücklich anders festgelegt, haben die
Vorranggebiete zugleich die Wirkung von Eignungsge-
bieten. 

§ 14
Erarbeitung der Raumordnungspläne

(1) Bei der Aufstellung der Raumordnungspläne sind
die Grundsätze der Raumordnung gegeneinander und
untereinander abzuwägen. Sonstige öffentliche Belange
sowie private Belange sind in der Abwägung zu berück-
sichtigen, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene
erkennbar und von Bedeutung sind.

(2) Die öffentlichen Stellen und Personen des Privat-
rechts nach § 4 Raumordnungsgesetz, die durch den
Raumordnungsplan in ihrem Aufgabenbereich betroffen
sein könnten, sind zu beteiligen. Sie sind schriftlich zur
Mitwirkung aufzufordern. Ihnen ist der Planentwurf, die
Begründung der Planerarbeitung und der Umweltbe-
richt gemäß § 15 zu übersenden. Ihnen ist eine Frist von
mindestens drei Monaten zu setzen, innerhalb der sie
Anregungen zum Planentwurf und zum Umweltbericht
vorbringen können. Bei Planänderungen kann die Frist
auf einen Monat verkürzt werden.

(3) Der Entwurf des Raumordnungsplans ist zusam-
men mit der Begründung und dem Umweltbericht von
den Bezirksplanungsbehörden sowie den Kreisen und
kreisfreien Städten, auf deren Bereich sich die Planung
erstreckt, für die Dauer von mindestens zwei Monaten
öffentlich auszulegen. Bei Planänderung kann die Frist
auf einen Monat verkürzt werden. Ort und Dauer der
Auslegung sind mindestens zwei Wochen zuvor ortsüb-
lich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist da-
rauf hinzuweisen, dass eine Umweltprüfung durchge-
führt wird und dass Personen, die in ihren Belangen be-
rührt werden und öffentliche Stellen, deren Aufgabenbe-
reich von den Umweltauswirkungen berührt werden,
Stellung zum Planentwurf, zur Begründung und zum
Umweltbericht während der Auslegungsfrist nehmen
können. 

(4) Wird der Raumordnungsplan voraussichtlich er-
hebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen
Staates haben, so ist dessen Beteiligung im Sinne dieses
Gesetzes durchzuführen. Teilt der andere Staat mit, dass
er Konsultationen wünscht, so werden solche über die
voraussichtlichen grenzüberschreitenden Auswirkungen,

die die Durchführung des Plans auf die Umwelt hat, und
über die geplanten Maßnahmen, die der Verminderung
oder Vermeidung solcher Auswirkungen dienen sollen,
geführt. Dabei ist das Benehmen mit den Bundesbehör-
den erforderlich. Finden grenzüberschreitende Konsul-
tationen statt, so ist sicherzustellen, dass die Öffentlich-
keit und die Behörden des anderen Staates, die in ihrem
umweltbezogenen Aufgabenbereich von den durch die
Durchführung des Plans verursachten Umweltauswir-
kungen betroffen sein könnten, beteiligt werden. Dazu
werden sie unterrichtet und erhalten Gelegenheit, spä-
testens während des innerstaatlichen Beteiligungsver-
fahrens innerhalb einer angemessenen Frist, die in der
Regel drei Monate nicht überschreiten soll, Stellung zu
nehmen. Zu Beginn der Konsultationen ist ein angemes-
sener Zeitrahmen für ihre Dauer zu vereinbaren. Soweit
die Voraussetzungen der Gegenseitigkeit und Gleichwer-
tigkeit erfüllt sind, kann eine Übersetzung geeigneter
Angaben beigefügt werden. Die Genehmigung oder
Nicht-Genehmigung des Plans durch die zuständige Be-
hörde ist öffentlich bekannt zu machen.

(5) In der Abwägung sind auch die Erhaltungsziele
oder der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebie-
te im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und des
Landschaftsgesetzes zu berücksichtigen; soweit diese er-
heblich beeinträchtigt werden können, sind die Vor-
schriften des Landschaftsgesetzes über die Zulässigkeit
oder Durchführung von Projekten sowie die Einholung
der Stellungnahme der Kommission und Maßnahmen
zur Sicherung des Zusammenhangs des ökologischen
Netzes „Natura 2000“ anzuwenden (Prüfung nach Richt-
linie 92/43/EWG). Der nach § 15 erstellte Umweltbe-
richt, die nach Absatz 2 und Absatz 3 abgegebenen Stel-
lungnahmen sowie die Ergebnisse von nach Absatz 4 ge-
führten grenzüberschreitenden Konsultationen und die
in ihrem Rahmen abgegebenen Stellungnahmen sind in
der Abwägung zu berücksichtigen.

(6) Bei Bekanntmachung des Plans sind folgende In-
formationen öffentlich auszulegen:

1. der genehmigte Plan,

2. die Begründung der Planaufstellung mit einer zusam-
menfassenden Erklärung, wie Umwelterwägungen in
den Plan einbezogen wurden, wie der Umweltbericht
sowie die Stellungnahmen und Einwendungen be-
rücksichtigt wurden, aus welchen Gründen geprüfte
Alternativen dem Plan nicht zugrunde gelegt wurden
und welche Überwachungsmaßnahmen gemäß Ab-
satz 7 vorgesehen sind.

(7) Den Bezirksplanungsbehörden obliegt die Raum-
beobachtung im Regierungsbezirk. Sie berichten der
Landesplanungsbehörde jährlich über den Stand der Re-
gionalplanung, die Verwirklichung der Regionalpläne
und Entwicklungstendenzen. Sie überwachen die erheb-
lichen Auswirkungen der Durchführung der Regional-
pläne auf die Umwelt, um insbesondere frühzeitig un-
vorhergesehene negative Auswirkungen zu übermitteln
und in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen
zu ergreifen.

(8) Raumordnungspläne können jederzeit in dem für
ihre Aufstellung geltenden Verfahren geändert oder er-
gänzt werden.

§ 15
Umweltprüfung

(1) Im Rahmen der Aufstellung von Raumordnungs-
plänen ist eine Umweltprüfung durchzuführen und ein
Umweltbericht zu erstellen. In dem Umweltbericht
sind die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen,
die die Durchführung des Plans auf die Umwelt hat,
sowie anderweitige Planungsmöglichkeiten, die die
Ziele und den räumlichen Anwendungsbereich des
Plans berücksichtigen, zu ermitteln, zu beschreiben
und zu bewerten. Der Umweltbericht kann Teil der Be-
gründung des Raumordnungsplans sein. Er ist gemäß
den Kriterien des Anhangs I der Richtlinie 2001/42/EG
zu erstellen. Es können alle verfügbaren relevanten In-
formationen über die Umweltauswirkungen des Plans
herangezogen werden, die auf anderen Ebenen des
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Entscheidungsprozesses oder aufgrund anderer Vor-
schriften gesammelt wurden.

(2) Der Umweltbericht nach Absatz 1 enthält die An-
gaben, die vernünftigerweise verlangt werden können,
und berücksichtigt dabei den gegenwärtigen Wissens-
stand und aktuelle Prüfmethoden, Inhalt und Detaillie-
rungsgrad des Plans, dessen Stellung im Entscheidungs-
prozess sowie das Ausmaß, in dem bestimmte Aspekte
zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen auf den unter-
schiedlichen Ebenen des Entscheidungsprozesses am
besten geprüft werden können. Die Erstellung des Um-
weltberichtes kann mit anderen Prüfungen zur Ermitt-
lung oder Bewertung von Umweltauswirkungen verbun-
den werden.

(3) Der Untersuchungsumfang der Umweltprüfung
und der Detaillierungsgrad des Umweltberichts sind vor
seiner Erarbeitung festzulegen. Die öffentlichen Stellen
und Personen des Privatrechts nach § 4 Raumordnungs-
gesetz, die durch den Raumordnungsplan in ihrem Auf-
gabenbereich betroffen sein könnten, sind zu beteiligen.
Die Beteiligung soll sich auf Gegenstand, Umfang und
Methoden sowie sonstige erhebliche Fragen der Durch-
führung der Umweltprüfung erstrecken. Sachverständi-
ge und Dritte können hinzugezogen werden.

(4) Bei Regionalplänen kann die Umweltprüfung auf
zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkun-
gen beschränkt werden, wenn der Raumordnungsplan
für das Landesgebiet, aus dem der Regionalplan zu ent-
wickeln ist, bereits eine Umweltprüfung im Sinne der
Richtlinie 2001/42/EG enthält.

§ 16
Landesentwicklungsprogramm

Das Landesentwicklungsprogramm wird als Gesetz
beschlossen. Es enthält Grundsätze und allgemeine Ziele
der Raumordnung für die Gesamtentwicklung des Lan-
des und für alle raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen einschließlich der raumwirksamen Investitio-
nen. Die Landesplanungsbehörde hat im Erarbeitungs-
verfahren die Gemeinden und Gemeindeverbände, für
die eine Anpassungspflicht begründet werden soll, oder
deren Zusammenschlüsse zu beteiligen.

2. Abschnitt: 
Besondere Vorschriften 

für den Landesentwicklungsplan

§ 17
Inhalt des Landesentwicklungsplanes

Der Landesentwicklungsplan legt auf Grundlage des
Landesentwicklungsprogramms Ziele der Raumordnung
für die Gesamtentwicklung des Landes fest. Die raum-
bedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege sind gemäß Land-
schaftsgesetz unter Abwägung mit den anderen raumbe-
deutsamen Planungen in den Landesentwicklungsplan
aufzunehmen.

§ 18
Aufstellung und Bekanntmachung

(1) Nach Durchführung des Erarbeitungsverfahrens
entsprechend § 14 leitet die Landesregierung die Plan-
entwürfe dem Landtag mit einem Bericht über das Erar-
beitungsverfahren zu. Der Landesentwicklungsplan wird
von der Landesregierung im Einvernehmen mit dem für
die Landesplanung zuständigen Ausschuss des Landtags
als Rechtsverordnung aufgestellt.

(2) Der Landesentwicklungsplan wird im Gesetz- und
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen be-
kannt gemacht. In der Bekanntmachung ist darauf hin-
zuweisen, dass der bezeichnete Plan und die Begründung
der Planaufstellung mit einer zusammenfassenden Um-
welterklärung im Sinne von § 14 Abs. 6 Nr. 2 bei der
Landesplanungsbehörde und den Bezirksplanungsbe-
hörden sowie den Kreisen und kreisfreien Städten, auf
deren Bereich sich die Planung erstreckt, zur Einsicht
für jedermann niedergelegt werden.

(3) Die zusammenfassende Erklärung im Sinne von
Artikel IX Abs. 1 Richtlinie 2001/42/EG beinhaltet eine
Beschreibung, wie Umwelterwägungen in den Plan ein-
bezogen wurden, wie der nach § 15 erstellte Umwelt-
bericht, die nach § 14 Abs. 2 und 3 abgegebenen Stel-
lungnahmen sowie die Ergebnisse von den nach § 14
Abs. 4 durchgeführten grenzüberschreitenden Konsulta-
tionen und den in ihrem Rahmen abgegebenen Stellung-
nahmen in der Abwägung berücksichtigt wurden, aus
welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den ge-
prüften vernünftigen Alternativen gewählt wurde und
welche Maßnahmen zur Überwachung im Sinne von § 14
Abs. 7 beschlossen wurden.

(4) Den Beteiligten, die ihren Sitz nicht im Geltungs-
bereich des Planes haben, wird die Einsicht in den Plan
und die Begründung mit der zusammenfassenden Um-
welterklärung ermöglicht. Dabei ist die Stelle, bei der
die vorgenannten Unterlagen eingesehen werden kön-
nen, ortsüblich bekannt zu machen.

(5) Der Landesentwicklungsplan kann jederzeit in
dem für seine Aufstellung geltenden Verfahren geändert
oder ergänzt werden.

3. Abschnitt: 
Besondere Vorschriften für Regionalpläne

§ 19
Inhalt und besondere 

Funktionen der Regionalpläne

(1) Die Regionalpläne legen auf der Grundlage des
Landesentwicklungsprogramms und des Landesent-
wicklungsplanes die regionalen Ziele der Raumordnung
für alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
im Planungsgebiet fest. Regionalpläne sind geänderten
Zielen der Raumordnung im Landesentwicklungsplan
anzupassen.

(2) Die Regionalpläne erfüllen die Funktionen eines
Landschaftsrahmenplanes im Sinne des Landschaftsge-
setzes und eines forstlichen Rahmenplanes gemäß Lan-
desforstgesetz. Sie stellen regionale Erfordernisse und
Maßnahmen zur Verwirklichung des Naturschutzes und
der Landschaftspflege (Landschaftsrahmenplan) und zur
Sicherung des Waldes (forstlicher Rahmenplan) dar.

§ 20
Erarbeitung, Aufstellung 

und Genehmigung der Regionalpläne

(1) Hat der Regionalrat die Erarbeitung des Regional-
planes beschlossen, führt die Bezirksplanungsbehörde
das Erarbeitungsverfahren entsprechend § 14 durch.

(2) Bei Regionalplanverfahren, die auf Anregung eines
Vorhabenträgers durchgeführt werden, hat dieser die er-
forderlichen Unterlagen beizubringen. Die Bezirkspla-
nungsbehörde hat den Vorhabenträger auf Wunsch im
Hinblick auf die erforderlichen Unterlagen zu beraten.

(3) Die Regionalpläne für benachbarte Regierungsbe-
zirke sind untereinander abzustimmen. Kommt eine Ei-
nigung nicht zustande, entscheidet die Landesplanungs-
behörde im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen
Landesministerien.

(4) Nach Ablauf der Frist zur Stellungsnahme sind die
fristgemäß vorgebrachten Anregungen der öffentlichen
Stellen und der Personen des Privatrechts nach § 4
Raumordnungsgesetz mit diesen zu erörtern. Ein Aus-
gleich der Meinungen ist anzustreben. Die Bezirkspla-
nungsbehörde hat dem Regionalrat über das Ergebnis
der Erörterung zu berichten. Der Bericht muss die An-
regungen, über die keine Einigkeit erzielt wurde, auf-
zeigen.

(5) Der Regionalplan wird nach Abschluss des Erar-
beitungsverfahrens vom Regionalrat aufgestellt und der
Landesplanungsbehörde von der Bezirksplanungsbehör-
de mit einem Bericht darüber vorgelegt, ob über den Re-
gionalplan Einigkeit erzielt worden ist, oder welche ab-
weichenden Meinungen von den Beteiligten und aus der
Mitte des Regionalrates vorgebracht worden sind. Die
Bezirksplanungsbehörde hat darüber hinaus darzulegen,
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ob sie selbst Bedenken gegenüber dem vom Regionalrat
aufgestellten Regionalplan hat; dem Regionalrat ist Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben.

(6) Änderungen eines Regionalplanes können in einem
vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, soweit
nicht die Grundzüge der Planung berührt werden; die
Vereinfachung kann sich auf die Abgrenzung des Kreises
der Beteiligten, soweit ihre Beteiligung nicht zwingend
vorgeschrieben ist, und auf die Beteiligungsfrist bezie-
hen. Darüber hinaus genügt in vereinfachten Verfahren
für die Eröffnung des Erarbeitungsverfahrens der Be-
schluss des Vorsitzenden und eines weiteren stimmbe-
rechtigten Mitglieds des Regionalrates; bestätigt der Re-
gionalrat bei seiner nächsten Sitzung diesen Beschluss
nicht, hat die Bezirksplanungsbehörde die Erarbeitung
der Änderung des Regionalplanes einzustellen.

(7) Die Regionalpläne bedürfen der Genehmigung der
Landesplanungsbehörde. Diese entscheidet im Einver-
nehmen mit den fachlich zuständigen Landesministeri-
en. Teile des Regionalplanes können vorweg genehmigt
werden; es können Teile des Regionalplanes von der Ge-
nehmigung ausgenommen werden. Im Falle des § 20
Abs. 6 hat die Landesplanungsbehörde innerhalb von
sechs Monaten über die Genehmigung zu entscheiden.
Kann diese Frist nicht eingehalten werden, so hat die
Landesplanungsbehörde dem Regionalrat die Gründe
hierfür vor Ablauf der Frist mitzuteilen.

§ 21
Bekanntmachung

Die Genehmigung von Regionalplänen wird im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen bekannt gemacht. Der in der Bekanntma-
chung bezeichnete Plan und die Begründung der Plan-
aufstellung mit einer zusammenfassenden Umwelterklä-
rung gemäß § 14 Abs. 6 Nr. 2 werden bei der Landespla-
nungsbehörde und den Bezirksplanungsbehörden sowie
den Kreisen und Gemeinden, auf deren Bereich sich die
Planung erstreckt, zur Einsicht für jedermann niederge-
legt; in der Bekanntmachung wird darauf hingewiesen.
Den Beteiligten, die ihren Sitz nicht im Geltungsbereich
des Planes haben, wird die Einsicht in den Plan und die
Begründung ermöglicht. Dabei ist die Stelle, bei der die
vorgenannten Unterlagen eingesehen werden können,
ortsüblich bekannt zu machen.

§ 22
Bindungswirkungen von Regionalplänen

(1) Die Regionalpläne werden mit der Bekanntma-
chung der Genehmigung Ziele der Raumordnung. Sie
sind nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz
von den öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrneh-
mung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen zu beachten. 

(2) Soweit Regionalpläne Grundsätze enthalten, sind
sie nach Maßgabe des § 4 Raumordnungsgesetz von den
öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öf-
fentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen zu berücksichtigen.

4. Abschnitt: 
Planerhaltung und 

Zielabweichungsverfahren

§ 23
Planerhaltung

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbeitung und
Aufstellung des Regionalplanes ist unbeachtlich, wenn
sie nicht schriftlich unter Bezeichnung der Verletzung
innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Ge-
nehmigung des Regionalplanes bei der Bezirksplanungs-
behörde geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht,
wenn die Vorschriften über die Genehmigung des Regio-
nalplanes oder deren Bekanntmachung verletzt worden
sind. Bei der Bekanntmachung der Genehmigung ist auf
die Rechtsfolgen nach den Sätzen 1 und 2 hinzuweisen.

§ 24
Zielabweichungsverfahren

(1) Abweichungen von Zielen der Raumordnung, die
die Grundzüge der Planung nicht berühren, können im
Einzelfall ohne Durchführung eines Planänderungsver-
fahrens zugelassen werden, bei Regionalplänen im Ein-
vernehmen mit dem Regionalrat, mit den fachlich be-
troffenen Behörden und Stellen und der Belegenheitsge-
meinde, bei Landesentwicklungsplänen durch die Lan-
desplanungsbehörde mit der Zustimmung des für die
Landesplanung zuständigen Ausschusses des Landtages
und den fachlich zuständigen Ministerien.

(2) Antragsbefugt sind die öffentlichen Stellen und
Personen nach § 5 Abs. 1 Raumordnungsgesetz sowie die
kommunalen Gebietskörperschaften, die das Ziel zu be-
achten haben.

(3) Das Zielabweichungsverfahren kann mit einem
Raumordnungsverfahren verbunden werden.

5. Abschnitt: 
Regionaler Flächennutzungsplan

§ 25
Regionaler Flächennutzungsplan

(1) In verdichteten Räumen oder bei sonstigen raum-
strukturellen Verflechtungen können sich mindestens
drei benachbarte Gemeinden zur Erstellung eines Regio-
nalen Flächennutzungsplanes durch öffentlich-rechtli-
che Vereinbarung zu Planungsgemeinschaften zusam-
menschließen. Der Zusammenschluss ist der Landespla-
nungsbehörde anzuzeigen und von dieser öffentlich be-
kannt zu machen.

(2) Die Planungsgemeinschaft trifft die Maßnahmen
zur Erarbeitung und Aufstellung des Regionalen Flä-
chennutzungsplanes nach den Vorschriften des Landes-
planungsgesetzes für die Regionalpläne und des Bauge-
setzbuches für den gemeinsamen Flächennutzungsplan.
Darüber hinaus beschließt die Planungsgemeinschaft
den Regionalen Flächennutzungsplan. Mit der öffentli-
chen Bekanntmachung nach Absatz 1 Satz 2 findet wäh-
rend des Bestehens der Planungsgemeinschaft § 4 Abs. 2
Satz 1, soweit er sich auf die Mitwirkung bei der Erar-
beitung und Aufstellung von Regionalplänen bezieht,
und § 8 Abs. 1 Satz 1 keine Anwendung.

(3) Der Regionale Flächennutzungsplan ist als integ-
raler Bestandteil des Regionalplanes aufzustellen; er
baut auf dessen Grundkonzeption und Leitidee auf und
übernimmt zugleich die Funktion eines Regionalplanes
und eines gemeinsamen Flächennutzungsplanes nach
§ 204 Baugesetzbuch. Der Regionale Flächennutzungs-
plan hat den Zielen der Raumordnung zu entsprechen.

(4) Der Regionale Flächennutzungsplan bedarf der
Genehmigung der Landesplanungsbehörde, die im Ein-
vernehmen mit den anderen fachlich betroffenen obers-
ten Landesbehörden entscheidet. Vor der Genehmigung
ist den Regionalräten, auf die sich das Plangebiet be-
zieht, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Ge-
nehmigung ist durch die Landesplanungsbehörde öffent-
lich bekannt zu machen. Mit der Bekanntmachung wird
der Regionale Flächennutzungsplan Ziel der Raumord-
nung. § 7 Baugesetzbuch sowie § 24 dieses Gesetzes fin-
den entsprechende Anwendung.

(5) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften bei der Erarbeitung und Aufstellung des Regio-
nalen Flächennutzungsplanes ist nach Maßgabe der
§§ 214 bis 215 a Baugesetzbuch beachtlich. Fehler bei
der Genehmigung oder deren Bekanntmachung sind
stets beachtlich.

(6) Die Planungsgemeinschaft endet sechs Monate
nach der Anzeige oder drei Jahre nach der Genehmigung
des Regionalen Flächennutzungsplanes, sofern keine
Planungsaktivitäten der Gemeinschaft erkennbar sind
oder durch übereinstimmende Willenserklärung der teil-
nehmenden Gemeinden zu einem früheren Zeitpunkt.
Nach Beendigung der Planungsgemeinschaft finden die
Vorschriften der §§ 4 Abs. 2 Satz 1 und 8 Abs. 1 Satz 1
wieder Anwendung; für die an der Planungsgemein-
schaft beteiligten Gemeinden gilt der Regionale Flä-
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chennutzungsplan als Bauleitplan der einzelnen Ge-
meinde fort. Die Beendigung der Planungsgemeinschaft
ist durch die Landesplanungsbehörde öffentlich bekannt
zu machen.

§ 26
Zeitlicher und räumlicher Geltungsbereich, 

Evaluierungsklausel 

(1) § 25 gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren ab In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes. Die Befugnis zur Aufstel-
lung eines Regionalen Flächennutzungsplanes ist räum-
lich beschränkt auf die Gemeinden des Regionalverban-
des Ruhr und die angrenzenden Nachbargemeinden.

(2) Die Auswirkungen des § 25 werden nach einem
Erfahrungszeitraum von vier Jahren durch die Landes-
regierung unter Mitwirkung der kommunalen Spitzen-
verbände, des Regionalverbandes Ruhr und weiterer
Sachverständiger überprüft. Die Landesregierung unter-
richtet den für die Landesplanung zuständigen Aus-
schuss des Landtags rechtzeitig vor Ablauf der in Absatz
2 genannten Frist über das Ergebnis der Überprüfung.

§ 27
Strategische Umweltprüfung

Hinsichtlich der Anforderungen der strategischen Um-
weltprüfungen gelten §§ 14 und 15.

III. Teil: 
Planverwirklichung und Plansicherung

1. Abschnitt: 
Raumordnungsverfahren

§ 28
Anwendungsbereich 

des Raumordnungsverfahrens

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen im Sin-
ne der Rechtsverordnung nach § 50 Abs. 1 Nr. 5 sind in
einem Raumordnungsverfahren unter überörtlichen Ge-
sichtspunkten zu überprüfen und untereinander und mit
den Erfordernissen der Raumordnung abzustimmen. 

§ 29
Feststellungen und 

Prüfungen im Raumordnungsverfahren

(1) Durch das Raumordnungsverfahren wird festge-
stellt:

1. ob die Planung oder Maßnahme mit den Erfordernis-
sen der Raumordnung übereinstimmt und

2. wie sie mit anderen raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen unter den Gesichtspunkten der
Raumordnung abgestimmt oder durchgeführt werden
kann 
(Raumverträglichkeitsprüfung).

(2) Im Raumordnungsverfahren sind die raumbedeutsa-
men Auswirkungen der Planung oder Maßnahme auf die
in den Grundsätzen des § 2 Abs. 2 Raumordnungsgesetz
genannten Belange unter überörtlichen Gesichtspunkten
zu prüfen. Die Feststellung nach Absatz 1 schließt die
Prüfung der vom Träger der Planung oder Maßnahme ein-
geführten Standort- oder Trassenalternativen ein.

(3) Das Raumordnungsverfahren schließt die Ermitt-
lung, Beschreibung und Bewertung der raumbedeutsa-
men Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1
Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter entsprechend dem
Planungsstand ein.

(4) Die Einleitung eines Raumordnungsverfahrens er-
folgt von Amts wegen.

(5) Kann die raumbedeutsame Planung oder Maßnah-
me erhebliche Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben,
so ist sie mit den betroffenen Nachbarstaaten nach den
Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit
abzustimmen.

(6) Die Bezirksplanungsbehörde fordert binnen zwei
Wochen die zu beteiligenden Behörden und Stellen

schriftlich zur Stellungnahme auf. Den Behörden und
Stellen ist eine Frist zu setzen, innerhalb derer sie Be-
denken und Anregungen zu den Planungen und Maßnah-
men vorbringen können. Die Frist soll zwei Monate nicht
überschreiten. Die fristgemäß vorgebrachten Bedenken
und Anregungen sollen mit den beteiligten Behörden
und Stellen erörtert werden.

(7) Die Bezirksplanungsbehörde unterrichtet den Vor-
habenträger auf Verlangen über die fristgemäß vorge-
brachten Bedenken und Anregungen und gibt ihm Gele-
genheit, sich dazu zu äußern.

(8) Das Raumordnungsverfahren ist nach Vorliegen
der vollständigen Unterlagen innerhalb einer Zeit von
sechs Monaten abzuschließen.

(9) Nach Abschluss der Beteiligung der Behörden und
Stellen erarbeitet die Bezirksplanungsbehörde auf der
Grundlage der erforderlichen Unterlagen, des Ergebnis-
ses der Beteiligung der Behörden und Stellen sowie ggf.
eigener Untersuchungen das Ergebnis des Raumord-
nungsverfahrens (Raumordnerische Beurteilung). Der
Raumordnerischen Beurteilung ist eine Begründung bei-
zufügen.

(10) Will die Bezirksplanungsbehörde in der Raum-
ordnerischen Beurteilung wesentlich vom Begehren des
Vorhabenträgers abweichen, so hat sie diesem zuvor Ge-
legenheit zu geben, binnen einer zu bestimmenden Frist
zu dem Entwurf der Raumordnerischen Beurteilung
Stellung zu nehmen.

(11) Die Bezirksplanungsbehörde leitet die Raumord-
nerische Beurteilung einschließlich Begründung umge-
hend dem Träger des Vorhabens zu und unterrichtet den
Regionalrat.

(12) Die Raumordnerische Beurteilung wird ohne Be-
gründung im Amtsblatt der Bezirksregierung bekannt
gegeben. Die Raumordnerische Beurteilung wird mit Be-
gründung bei der Bezirksplanungsbehörde und bei den
Kreisen und Gemeinden, auf deren Gebiet sich das Vor-
haben erstreckt, für die Dauer von fünf Jahren zur Ein-
sicht für jedermann bereit gehalten; in der Bekanntma-
chung wird darauf hingewiesen. Die Gemeinden haben
ortsüblich bekannt zu machen, bei welcher Stelle die
Raumorderische Beurteilung während der Dienststunden
eingesehen werden kann.

(13) § 23 gilt entsprechend.

(14) Die Raumordnerische Beurteilung ist von den Be-
hörden des Bundes und des Landes, den Gemeinden und
Gemeindeverbänden, von den öffentlichen Planungsträ-
gern sowie im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben
von den bundesunmittelbaren und den der Aufsicht des
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts bei raumbedeutsamen
Planungen und Maßnahmen, die den im Raumordnungs-
verfahren beurteilten Gegenstand betreffen, sowie bei
Genehmigungen, Planfeststellungen oder sonstigen be-
hördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit des
Vorhabens nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschrif-
ten zu berücksichtigen. Die Raumordnerische Beurtei-
lung hat gegenüber dem Träger des Vorhabens und ge-
genüber Dritten keine unmittelbare Rechtswirkung.

(15) Ändern sich die für die Raumordnerische Beurtei-
lung maßgeblichen landesplanerischen Ziele, ist zu prü-
fen, ob die Beurteilung noch Bestand haben kann. Die
Raumordnerische Beurteilung wird fünf Jahre nach der
Bekanntgabe darauf überprüft, ob sie mit den Zielen
und Grundsätzen der Raumordnung noch übereinstimmt
und mit anderen raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen noch abgestimmt ist. Die Überprüfung ist
entbehrlich, wenn mit dem Verfahren für die Zulassung
des Vorhabens begonnen worden ist. Die Raumordneri-
sche Beurteilung wird spätestens nach zehn Jahren un-
wirksam.

§ 30
Gebühren und Auslagen

(1) Die Bezirksplanungsbehörden erheben für die
Durchführung eines Raumordnungsverfahrens Gebühren
und Auslagen. Bemessungsgrundlage für die Festlegung
der Höhe der Gebühr sind die Herstellungskosten des
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dem Raumordnungsverfahren zugrunde liegenden Vor-
habens. Der Träger des Vorhabens trägt die Kosten für
die Hinzuziehung von Sachverständigen.

(2) Im Übrigen gilt das Gebührengesetz für das Land
Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung.

2. Abschnitt: 
Sonstige Instrumente zur 

Planverwirklichung und Plansicherung

§ 31
Befugnisse der Landesplanungsbehörde

(1) Die Landesplanungsbehörde kann die Verpflich-
tung des Regionalrates feststellen, den Regionalplan für
bestimmte räumliche oder sachliche Teilabschnitte in-
nerhalb einer angemessenen Frist entsprechend den Zie-
len der Raumordnung aufzustellen oder zu ändern und
zur Genehmigung vorzulegen. Kommt der Regionalrat
dieser Planungspflicht nicht fristgerecht nach, so kann
die Landesplanungsbehörde die Planung ganz oder teil-
weise selbst durchführen oder die Durchführung der Be-
zirksplanungsbehörde übertragen.

(2) Hat die Landesplanungsbehörde die Genehmigung
eines Regionalplanes unter Verweis auf einen Wider-
spruch zu Zielen der Raumordnung abgelehnt, so ist sie
befugt, bei der erneuten Vorlage einen solchen Plan im
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesmi-
nisterien zum Zwecke der Anpassung zu ändern und in
der geänderten Form zu genehmigen. Die Landesregie-
rung setzt dem Regionalrat zur erneuten Vorlage eine
angemessene Frist. Der Ablauf dieser Frist steht der er-
neuten Vorlage gleich.

§ 32
Anpassung der Bauleitplanung

(1) Zur Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele
der Raumordnung hat die Gemeinde bei Beginn ihrer
Arbeiten zur Aufstellung oder Änderung eines Bauleit-
planes unter allgemeiner Angabe ihrer Planungsabsich-
ten bei der Bezirksplanungsbehörde anzufragen, welche
Ziele für den Planungsbereich bestehen.

(2) Äußert sich die Bezirksplanungsbehörde nicht in-
nerhalb von drei Monaten auf die Anfrage der Gemein-
de, so kann die Gemeinde davon ausgehen, dass landes-
planerische Bedenken nicht erhoben werden.

(3) Eine Erörterung der Planungsabsichten der Ge-
meinde findet statt, wenn die Bezirksplanungsbehörde
oder die Gemeinde dieses für geboten hält. Kommt keine
Einigung zustande, befindet die Bezirksplanungsbehör-
de im Einvernehmen mit dem Regionalrat über die nicht
ausgeräumten Bedenken. Dabei kann festgestellt wer-
den, dass die Planungsabsichten den Zielen der Raum-
ordnung nicht angepasst sind; die Abweichungen sind
im Einzelnen zu bezeichnen.

(4) Kommt eine einvernehmliche Beurteilung nach
Absatz 3 Satz 2 nicht zustande, entscheidet die Landes-
planungsbehörde im Einvernehmen mit den fachlich zu-
ständigen Landesministerien über die Übereinstimmung
der gemeindlichen Planungsabsichten mit den Zielen der
Raumordnung. Dazu hat die Bezirksplanungsbehörde
über den Sachverhalt zu berichten; der Gemeinde und
dem Regionalrat ist Gelegenheit zu geben, zu dem Be-
richt der Bezirksplanungsbehörde Stellung zu nehmen.
Die Landesplanungsbehörde teilt ihre Entscheidung den
Betroffenen mit.

(5) Die Gemeinde hat vor Beginn des Verfahrens nach
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch der Bezirksplanungsbehörde
eine Ausfertigung des Entwurfs des Bauleitplanes zuzu-
leiten. Die Fortführung des Verfahrens zur Aufstellung
des Bauleitplanes wird hierdurch nicht gehemmt. Äußert
sich die Bezirksplanungsbehörde nicht innerhalb von ei-
nem Monat auf die Anfrage der Gemeinde, so kann die
Gemeinde davon ausgehen, dass landesplanerische Be-
denken nicht erhoben werden. Die Absätze 3 und 4 gel-
ten entsprechend.

(6) Ist die Bezirksplanungsbehörde bei der Aufstel-
lung eines Flächennutzungsplanes beteiligt worden, so

bedarf es bei der Aufstellung eines daraus entwickelten
Bebauungsplanes ihrer erneuten Beteiligung nur, wenn
und soweit die Bezirksplanungsbehörde den Flächennut-
zungsplan nach Anhörung der Gemeinde im Benehmen
mit dem Regionalrat für unangepasst erklärt hat.

§ 33
Kommunales 

Planungsgebot und Entschädigung

(1) Die Landesregierung kann verlangen, dass die Ge-
meinden ihre genehmigten Bauleitpläne den Zielen der
Raumordnung anpassen.

(2) Die Landesregierung kann verlangen, dass die Ge-
meinden Bauleitpläne entsprechend den Zielen der
Raumordnung aufstellen, wenn dies zur Verwirklichung
von Planungen mit hervorragender Bedeutung für die
allgemeine Landesentwicklung oder überörtliche Wirt-
schaftsstruktur erforderlich ist; die betroffenen Flächen
müssen auf der Grundlage eines Landesentwicklungs-
planes in Regionalplänen dargestellt sein. Vor der Ent-
scheidung der Landesregierung ist den betroffenen Re-
gionalräten und Gemeinden Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben.

(3) Muss eine Gemeinde einen Dritten gemäß §§ 39 bis
44 Baugesetzbuch entschädigen, weil sie einen rechts-
wirksamen Bebauungsplan aufgrund rechtsverbindlich
aufgestellter Ziele der Raumordnung auf Verlangen nach
Absatz 1 oder Absatz 2 aufgestellt, geändert oder aufge-
hoben hat, so ist ihr vom Land Ersatz zu leisten.

(4) Ist eine Gemeinde Eigentümerin eines Grundstü-
ckes, so kann sie in Fällen der Absätze 1 und 2 vom
Land eine angemessene Entschädigung in Geld verlan-
gen, soweit Aufwendungen für Vorbereitungen zur Nut-
zung des Grundstücks an Wert verlieren, die im Vertrau-
en auf den Bestand der bisherigen Raumordnungspla-
nung gemacht wurden. Ihr sind außerdem die Aufwen-
dungen für Erschließungsanlagen zu ersetzen, soweit sie
infolge der Anpassung oder Aufstellung der Bauleitpläne
nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht mehr erforderlich
sind. Verwaltungskosten sind nicht zu erstatten.

(5) Eine Gemeinde, die die Voraussetzungen des Ab-
satz 1 oder Absatz 2 als erfüllt ansieht, ist berechtigt, ei-
ne förmliche Entscheidung der Landesregierung im Sin-
ne dieser Vorschriften zu beantragen.

(6) Eine Gemeinde kann eine Ersatzleistung oder Ent-
schädigung nicht beanspruchen, wenn sie die Bezirks-
planungsbehörde nicht gemäß § 31 Abs. 1 rechtzeitig von
ihrer Planungsabsicht unterrichtet hat oder soweit sie
von einem durch die Änderung der Bauleitplanung Be-
günstigten Ersatz verlangen kann.

(7) Wird das Planungsgebot ausschließlich oder vor-
wiegend im Interesse eines Begünstigten ausgesprochen,
so kann das Land von ihm die Übernahme der sich aus
den Absätzen 3 und 4 ergebenden Entschädigungspflich-
ten verlangen.

§ 34
Untersagung raumbedeutsamer 

Planungen und Maßnahmen; Entschädigung

(1) Die Landesplanungsbehörde kann im Einverneh-
men mit den fachlich zuständigen Landesministerien
und nach Anhörung des Regionalrates raumbedeutsame
Planungen und Maßnahmen, die von Behörden oder
sonstigen Planungsträgern im Sinne des § 4 Abs. 5 des
Raumordnungsgesetzes beabsichtigt sind, für eine be-
stimmte Zeit untersagen, wenn zu befürchten ist, dass
die Einhaltung der Ziele der Raumordnung oder ihre be-
reits eingeleitete Aufstellung, Änderung oder Ergänzung
unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden.

(2) Die Bezirksregierungen können unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 die Baugenehmigungsbehörde
anweisen, die Entscheidung über die Zulässigkeit bau-
licher Anlagen im Einzelfall für einen Zeitraum bis zu
zwölf Monaten auszusetzen.

(3) Die Untersagung kann verlängert werden; dabei
darf eine Untersagung zur Sicherung noch nicht aufge-
stellter Ziele der Raumordnung die Gesamtdauer von
zwei Jahren nicht überschreiten.
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(4) Die Untersagung wird nach Anhörung des Betrof-
fenen von Amts wegen oder auf Antrag eines öffentli-
chen Planungsträgers, dessen Aufgaben durch die beab-
sichtigte Planung oder Maßnahme berührt werden, aus-
gesprochen.

(5) Die Untersagung ist vor Fristablauf ganz oder teil-
weise aufzuheben, soweit ihre Voraussetzungen wegge-
fallen sind.

(6) Übersteigt die Dauer einer Untersagung nach Ab-
satz 1 oder Absatz 2 in Verbindung mit einer Verände-
rungssperre nach § 14 Baugesetzbuch, einer Zurückstel-
lung von Baugesuchen nach § 15 Baugesetzbuch oder ei-
ner entsprechenden Untersagung aufgrund anderer
Rechtsvorschriften einen Zeitraum von insgesamt vier
Jahren, so hat das Land den Betroffenen für dadurch
entstandene Vermögensnachteile eine angemessene Ent-
schädigung in Geld zu leisten. Die Vorschriften über die
Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften Teiles
des Baugesetzbuches gelten sinngemäß.

(7) Muss der Träger einer nach Absatz 1 untersagten
Planung oder Maßnahme einen Dritten entschädigen, so
erstattet ihm das Land die aus der Erfüllung der Ent-
schädigungsansprüche entstehenden notwendigen Auf-
wendungen. Die Ersatzleistung ist ausgeschlossen, so-
weit die Untersagung von dem Planungs- oder Maßnah-
meträger verschuldet ist oder ihm aus Anlass der Unter-
sagung aus anderen Rechtsgründen Entschädigungsan-
sprüche zustehen.

(8) Dient die Untersagung nach Absatz 1 Nummer 2
ausschließlich oder vorwiegend dem Interesse eines Be-
günstigten, so kann das Land von ihm die Übernahme
der sich aus den Absätzen 6 und 7 ergebenden Entschä-
digungspflichten verlangen, wenn er der Untersagung
zugestimmt hat.

(9) Ist aufgrund einer Untersagung nach Absatz 2 ei-
nem Dritten Entschädigung zu gewähren, so gelten die
Regelungen der Absätze 7 und 8 entsprechend.

§ 35
Experimentierklausel

(1) Auf Anregung aus den Regionen können neue oder
vereinfachte Verfahren zur Erarbeitung von Raumord-
nungsplänen und zur Anwendung von weiteren Instru-
menten der Plansicherung und Planverwirklichung er-
probt werden. Insbesondere können

– abweichend von § 20 Abs. 7 Anzeigeverfahren in Ver-
bindung mit neuen Kontrollinstrumenten (Monito-
ring),

– Regionale Flächennutzungspläne im Sinne dieses Ge-
setzes auf der Grundlage einer entsprechenden An-
wendung der §§ 25 und 26,

– abweichend von § 22 in Verbindung mit der Durch-
führungsverordnung flexible Möglichkeiten der Dar-
stellungen in Regionalplänen

erprobt werden.

(2) Die Landesplanungsbehörde bestimmt im Einver-
nehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien
und mit Zustimmung des für die Landesplanung zustän-
digen Ausschusses des Landtages die Räume und die
Dauer der Erprobung durch Rechtsverordnung.

(3) Die Auswirkungen des § 35 werden nach einem
Erfahrungszeitraum von vier Jahren durch die Landes-
regierung überprüft.

§ 36
Abstimmungs-, 

Mitteilungs- und Auskunftspflichten

(1) Öffentliche Stellen und Personen des Privat-
rechts im Sinne des § 4 Abs. 3 Raumordnungsgesetz
haben ihre von den Bindungswirkungen nach §§ 4 und
5 Raumordnungsgesetz erfassten raumbedeutsamen
Planungen und Maßnahmen auf- und untereinander
abzustimmen.

(2) Die obersten Landesbehörden haben alle von ih-
nen beabsichtigten oder zu ihrer Kenntnis gelangten
Maßnahmen, die für die Raumordnung Bedeutung haben

können, der Landesplanungsbehörde so frühzeitig mit-
zuteilen, dass ihr die Wahrnehmung der Belange der
Landesplanung möglich ist.

(3) Zu entsprechenden Mitteilungen sind die nachge-
ordneten Landesbehörden, die Gemeinden, Gemeinde-
verbände und die sonstigen Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts gegenüber der
Bezirksplanungsbehörde, die kreisangehörigen Ge-
meinden auch gegenüber der Landrätin oder dem
Landrat als unterer staatlicher Verwaltungsbehörde,
verpflichtet.

(4) Die Landesplanungsbehörde unterrichtet durch
die Bezirksplanungsbehörde die Regionalräte über wich-
tige Gesetzgebungs- und Planungsvorhaben.

(5) Maßnahmen, die eine Mitteilungs- oder Unterrich-
tungspflicht begründen, sind insbesondere beabsichtigte
Neugründungen, Errichtung von Zweigbetrieben, Stand-
ortverlegungen, Betriebserweiterung und Betriebsstillle-
gung größerer Wirtschaftsunternehmen sowie eine beab-
sichtigte Zweckentfremdung größerer landwirtschaftli-
cher Flächen.

(6) Der Landesplanungsbehörde, der Bezirkspla-
nungsbehörde und der Landrätin oder dem Landrat als
unterer staatlicher Verwaltungsbehörde ist auf Verlan-
gen über Planungen Auskunft zu erteilen, die für die
Raumordnung Bedeutung haben können.

(7) Die Landesregierung berichtet dem Landtag in je-
der Legislaturperiode über die zurückliegende und die
künftig zu erwartende Entwicklung des Landes sowie
über Schwerpunkte von Maßnahmen und Planungen, die
sie zur Gestaltung und Entwicklung des Landes ergrif-
fen oder eingeleitet hat.

IV. Teil: 
Sondervorschriften für das 

Rheinische Braunkohlenplangebiet

1. Abschnitt: 
Allgemeine Vorschriften

§ 37
Braunkohlenplangebiet

Die Abgrenzung des Braunkohlenplangebietes wird
bestimmt durch die Gebiete für den Abbau, die Außen-
halden und die Umsiedlungen sowie die Gebiete, deren
oberster Grundwasserleiter durch Sümpfungsmaßnah-
men beeinflusst wird.

§ 38
Ergänzende Vorschriften

Ergänzend zu den im IV. Teil getroffenen Regelungen
gelten die Vorschriften der §§ 1 bis 5, 11 bis 15, 22 und
23 dieses Gesetzes entsprechend.

2. Abschnitt: 
Braunkohlenausschuss

§ 39
Bezeichnung, Sitz und Zusammensetzung

(1) Als Sonderausschuss des Regionalrates des Regie-
rungsbezirks Köln wird der Braunkohlenausschuss er-
richtet.

(2) Im Braunkohlenausschuss sind stimmberechtigte
Mitglieder der Kommunalen Bank (§ 40 Abs. 1), der
Regionalen Bank (§ 40 Abs. 3) und der Funktionalen
Bank (§ 40 Abs. 6) sowie beratende Mitglieder (§ 41)
vertreten.

(3) Die Zusammensetzung des Braunkohlenaus-
schusses nach Parteien und Wählergruppen hat so zu
erfolgen, dass die Mitglieder der Kommunalen und Re-
gionalen Bank, die aus dem Regierungsbezirk Köln
kommen, das Ergebnis der Gemeindewahlen im Regie-
rungsbezirk Köln, die Mitglieder, die aus dem Regie-
rungsbezirk Düsseldorf kommen, das Ergebnis der Ge-
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meindewahlen im Regierungsbezirk Düsseldorf wider-
spiegeln.

(4) Jedes gewählte Mitglied des Braunkohlenaus-
schusses ist derjenigen Partei oder Wählergruppe anzu-
rechnen, die es zur Wahl vorgeschlagen hat. Verbundene
Wahlvorschläge sind nicht zulässig.

(5) Wird ein Mitglied des Braunkohlenausschusses
aufgrund eines Vorschlages einer Partei oder Wähler-
gruppe gewählt, die nicht an der Sitzverteilung nach den
Absätzen 6 bis 8 und § 40 Abs. 4 teilnimmt, so verringert
sich die auf die Parteien und Wählergruppen der Regio-
nalräte der Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf zu
verteilende Gesamtzahl der Sitze der Kommunalen und
Regionalen Bank entsprechend.

(6) Die den Parteien und Wählergruppen noch zuste-
henden Sitze werden aus Listen zugeteilt, die für die
Mitglieder aus dem Regierungsbezirk Köln von den Par-
teien und Wählergruppen im Regionalrat des Regie-
rungsbezirks Köln, für die Mitglieder aus dem Regie-
rungsbezirk Düsseldorf von den Parteien und Wähler-
gruppen im Regionalrat des Regierungsbezirks Düssel-
dorf aufzustellen sind. Diese Listen bestimmen zugleich
die Reihenfolge der Sitzzuteilung für die einzelnen Par-
teien und Wählergruppen. Jede Partei oder Wählergrup-
pe erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf
sie entfallen. Danach zu vergebende Sitze sind in der
Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile zuzuteilen.
Es gilt § 7 Abs. 5 entsprechend.

(7) Die Listen sind von der für den jeweiligen Regie-
rungsbezirk zuständigen Leitung der Partei oder Wäh-
lergruppe innerhalb eines Monats nach Feststellung der
Sitzverteilung der jeweiligen Bezirksregierung einzurei-
chen. Die Listen werden von der Bezirksregierung und
dem Vorsitzenden des jeweiligen Regionalrates innerhalb
von zwei Wochen bestätigt. Die Bezirksregierung Düs-
seldorf leitet die bestätigten Listen des Regierungsbe-
zirks Düsseldorf der Bezirksregierung Köln zu. Die Lis-
ten können im Laufe der allgemeinen Wahlzeit ergänzt
werden. Auch die Ergänzung bedarf der Bestätigung
durch die jeweilige Bezirksregierung und den jeweiligen
Vorsitzenden des Regionalrates.

(8) Es gilt § 7 Abs. 8 entsprechend.

(9) Finden in den kreisfreien Städten oder Kreisen ei-
nes Regierungsbezirks Neuwahlen statt, so sind die Sitze
nach den Absätzen 4 bis 8 unter Berücksichtigung der
bei der Neuwahl erzielten gültigen Stimmen neu zu ver-
teilen. Werden die Grenzen eines Regierungsbezirks ge-
ändert, so hat die Bezirksregierung Köln die Sitzzahl
und die Sitzverteilung nach § 40 Abs. 3 und nach den
Absätzen 6 und 8 sowie dem § 40 Abs. 4 neu zu bestim-
men. Soweit Sitze neu zu verteilen sind, verlieren die
bisherigen Mitglieder ihren Sitz spätestens im Zeitpunkt
der Neuverteilung.

(10) Die Mitglieder des Braunkohlenausschusses wer-
den für die Dauer der allgemeinen Wahlzeit der Vertre-
tungen der Gemeinden gewählt oder berufen. Die Mit-
glieder üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie
gewählt oder berufen sind, bis zum Amtsantritt der neu
gewählten oder berufenen Mitglieder weiter aus. Die
Mitgliedschaft im Braunkohlenausschuss erlischt, wenn
die Voraussetzungen für die Wahl oder Berufung des
Mitglieds entfallen; dies gilt ebenfalls, wenn die Vertre-
tung des Kreises, von dem das Mitglied gewählt worden
ist, oder innerhalb dieses Kreises die Vertretung einer
Gemeinde, neu zu wählen ist oder für diese Vertretungen
eine Wiederholungswahl im gesamten Wahlgebiet statt-
findet. 

(11) Scheidet ein Mitglied aus dem Braunkohlenaus-
schuss aus oder ist seine Wahl oder Berufung rechtsun-
wirksam, so findet insoweit unverzüglich eine Ersatz-
wahl oder Ersatzberufung statt. Die Fehlerhaftigkeit der
Wahl oder Berufung einzelner Mitglieder berührt nicht
die Wirksamkeit der Wahl oder Berufung der übrigen
Mitglieder.

(12) Liegt der Grund des Ausscheidens in der Person
des Mitglieds, so steht das Vorschlagsrecht der Partei
oder Wählergruppe zu, der der Ausgeschiedene oder
nicht rechtswirksam Gewählte zugerechnet worden ist.
Absätze 6 und 7 sowie § 40 Abs. 8 finden entsprechende
Anwendung.

§ 40
Stimmberechtigte Mitglieder

(1) Die Vertretungen der Kreise und kreisfreien Städte
des Braunkohlenplangebietes wählen Mitglieder des
Braunkohlenausschusses aus den im Braunkohlenplan-
gebiet liegenden Gemeinden (Kommunale Bank).

(2) Die Anzahl der nach Absatz 1 zu wählenden Mit-
glieder der Kommunalen Bank bestimmt sich bei den
Kreisen nach der Einwohnerzahl der kreisangehörigen
Gemeinden, die ganz oder zum Teil im Braunkohlen-
plangebiet liegen, und bei den kreisfreien Städten nach
der Einwohnerzahl der ganz oder zum Teil im Braun-
kohlenplangebiet liegenden Stadtteile (betroffene Be-
völkerung). Es wählen innerhalb von zehn Wochen
nach der Neuwahl der Vertretungskörperschaften die
Kreise und kreisfreien Städte mit einer betroffenen Be-
völkerung

1. bis 150.000 Einwohner 1 Mitglied,

2. über 150.000 Einwohner 2 Mitglieder

des Braunkohlenausschusses. Sind für einen Kreis oder
eine kreisfreie Stadt zwei Mitglieder des Braunkohlen-
ausschusses zu wählen, so gelten dafür die Grundsätze
der Verhältniswahl.

(3) Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln be-
ruft jeweils aus den Reihen seiner stimmberechtigten
Mitglieder und der stimmberechtigten Mitglieder des
Regionalrates des Regierungsbezirks Düsseldorf nach
Maßgabe des Absatzes 4 und § 39 Abs. 6 bis 8 weitere
stimmberechtigte Mitglieder des Braunkohlenaus-
schusses; sie sollen nicht im Braunkohlenplangebiet
ansässig sein (Regionale Bank). Die Zahl der zu wäh-
lenden weiteren Mitglieder entspricht der Zahl der
Mitglieder nach Absatz 2. Die Verteilung der Mit-
glieder zwischen den Regierungsbezirken richtet sich
nach dem jeweiligen Gebietsanteil am Braunkohlen-
plangebiet.

(4) Zur Berufung der Regionalen Bank nach Absatz 3
stellt die Bezirksregierung Köln nach Abschluss der
Wahlen gemäß Absatz 2 Satz 2 fest, wie viele Sitze auf
die Parteien und Wählergruppen im Regionalrat des Re-
gierungsbezirks Köln und wie viele Sitze auf die Partei-
en und Wählergruppen im Regionalrat des Regierungs-
bezirks Düsseldorf insgesamt entfallen und wie viele
Sitze den Parteien und Wählergruppen noch zustehen.
Hierzu werden für die Regierungsbezirke Köln und Düs-
seldorf getrennt die von den einzelnen Parteien und
Wählergruppen bei den Gemeindewahlen im jeweiligen
Regierungsbezirk erzielten gültigen Stimmen zugrunde
gelegt.

(5) Beim Ausscheiden eines berufenen Mitglieds rückt
auf Vorschlag der betroffenen Partei, Wählergruppe oder
Organisation ein Listenbewerber aus der Liste nach. Der
Vorschlag für ein Mitglied nach Absatz 3 bedarf der Be-
stätigung durch den jeweiligen Regionalrat; Absatz 7 so-
wie § 39 Abs. 6 und 7 finden entsprechende Anwendung.

(6) Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln be-
ruft außerdem als stimmberechtigte Mitglieder des
Braunkohlenausschusses (Funktionale Bank)

1. eine Vertreterin oder einen Vertreter der für das
Braunkohlenplangebiet zuständigen Industrie- und
Handelskammern,

2. eine Vertreterin oder einen Vertreter der für das
Braunkohlenplangebiet zuständigen Handwerkskam-
mern,

3. eine Vertreterin oder einen Vertreter der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen,

4. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der im Braunkoh-
lenplangebiet tätigen Arbeitgeberverbände,

5. drei Vertreterinnen oder Vertreter der im Braunkoh-
lenplangebiet tätigen Gewerkschaften, 

6. eine Vertreterin oder einen Vertreter der Landwirt-
schaft und

7. eine Vertreterin oder ein Vertreter der im Braunkoh-
lenplangebiet tätigen nach Naturschutzrecht durch
das zuständige Landesministerium anerkannten Na-
turschutzverbände. 
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(7) Zur Berufung der Funktionalen Bank nach Ab-
satz 6 können die genannten Organisationen dem Regio-
nalrat des Regierungsbezirks Köln Vorschläge für die
Berufung einreichen. Die vorgeschlagenen Mitglieder
werden durch Bestätigung des Regionalrates des Regie-
rungsbezirks Köln berufen, die auch durch schriftliche
Zustimmung aller stimmberechtigten Mitglieder des Re-
gionalrates des Regierungsbezirks Köln erfolgen kann.
Die Sitze nach Absatz 6 Nr. 5 werden den im Braunkoh-
lenplangebiet tätigen Gewerkschaften nach den Grund-
sätzen der Verhältniswahl zugeteilt; dabei sind die Zah-
len der Gewerkschaftsmitglieder zugrunde zu legen, die
bei den Bergbautreibenden im Braunkohlenplangebiet
beschäftigt sind.

(8) Scheidet ein Mitglied der Funktionalen Bank aus,
gilt Absatz 5 entsprechend.

(9) Zum Mitglied des Braunkohlenausschusses kann
nicht gewählt oder berufen werden

1. wer bei einer natürlichen Person, einer juristischen
Person oder einer Vereinigung, der die Braunkohlen-
planung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil
bringen kann, gegen Entgelt beschäftigt ist,

2. wer Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder
eines gleichartigen Organs einer juristischen Person
oder einer Vereinigung ist, der die Braunkohlenpla-
nung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil brin-
gen kann.

§ 41
Beratende Mitglieder

Je eine Vertreterin oder ein Vertreter 

– der Bergaufsicht (von der zuständigen Bezirksregie-
rung), 

– der Oberen Flurbereinigungsbehörde,

– des Geologischen Dienstes – Landesbetrieb –, 

– des Landesamtes für Ökologie, Bodenordnung und
Forsten, 

– des Erftverbandes, 

– des Bergbautreibenden, 

– des Landschaftsverbandes Rheinland, 

– des Landesbetriebes Straßenbau, 

– der kommunalen Gleichstellungsstellen und

– der Regionalstellen Frau und Beruf

nehmen mit beratender Befugnis an den Sitzungen des
Braunkohlenausschusses teil. 

Eine Vertreterin oder ein Vertreter der kreisfreien
Städte und der Kreise des Braunkohlenplangebietes
nehmen mit beratender Befugnis an den Sitzungen des
Braunkohlenausschusses teil, wenn Beratungsgegen-
stände im Zusammenhang mit den Aufgaben und Tätig-
keiten der jeweiligen Gebietskörperschaften stehen.

§ 42
Organisation des 

Braunkohlenausschusses

(1) Der Braunkohlenausschuss wählt für die Dauer
seiner Wahlzeit aus der Mitte der stimmberechtigten
Mitglieder unter Leitung des lebensältesten stimmbe-
rechtigten Mitgliedes des Braunkohlenausschusses ohne
Aussprache seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden
und deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter. Er
kann mehrere Stellvertreterinnen oder Stellvertreter
wählen. 

(2) Der Braunkohlenausschuss gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.

(3) Zur Erarbeitung eines Braunkohlenplanes kann
der Braunkohlenausschuss Arbeitskreise aus seiner Mit-
te bilden. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

(4) Die Sitzungen des Braunkohlenausschusses sind
öffentlich. Die Öffentlichkeit kann für einzelne Angele-
genheiten durch Beschluss des Braunkohlenausschusses
ausgeschlossen werden. 

(5) Die Bezirksplanungsbehörde Köln ist Geschäfts-
stelle des Braunkohlenausschusses. 

§ 43
Aufgaben des 

Braunkohlenausschusses

(1) Der Braunkohlenausschuss trifft die sachlichen
und verfahrensmäßigen Entscheidungen zur Erarbeitung
der Braunkohlenpläne und beschließt deren Aufstellung.
Das Erarbeitungsverfahren wird von der Bezirkspla-
nungsbehörde Köln durchgeführt; sie ist dabei an die
Weisungen des Braunkohlenausschusses gebunden.

(2) Der Braunkohlenausschuss hat sich laufend von
der ordnungsgemäßen Einhaltung der Braunkohlenpläne
zu überzeugen und festgestellte Mängel unverzüglich
den zuständigen Stellen mitzuteilen.

(3) § 12 Abs. 2 des Gesetzes über den Erftverband ist
zu beachten.

(4) Die im Braunkohlenplangebiet ansässigen Perso-
nen und tätigen Betriebe sind verpflichtet, dem Braun-
kohlenausschuss oder einem von ihm beauftragten Aus-
schussmitglied die für die Aufstellung, Änderung und
Überprüfung der Einhaltung des Planes erforderlichen
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zugänglich zu
machen, soweit die Informationen nicht von Behörden
gegeben werden können. Unbeschadet anderweitiger
Vorschriften kann die zuständige Bezirksregierung auf
Antrag des Braunkohlenausschusses ein Zwangsgeld
bis zur Höhe von 25.000 EUR und im Wiederholungs-
falle bis zur Höhe von 50.000 EUR gegen denjenigen
festlegen, der der Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach-
kommt.

(5) Soweit die im Absatz 4 genannten Unterlagen Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten, sind sie zu
kennzeichnen und getrennt vorzulegen.

3. Abschnitt: 
Braunkohlenpläne

§ 44
Inhalt der Braunkohlenpläne

(1) Die Braunkohlenpläne legen auf der Grundlage
des Landesentwicklungsprogramms und der Landesent-
wicklungspläne und in Abstimmung mit den Regional-
plänen im Braunkohlenplangebiet Ziele der Raumord-
nung fest, soweit es für eine geordnete Braunkohlenpla-
nung erforderlich ist.

(2) Die Braunkohlenpläne bestehen aus textlichen und
zeichnerischen Darstellungen. Die textlichen Darstel-
lungen müssen insbesondere Angaben enthalten über die
Grundzüge der Oberflächengestaltung und Wiedernutz-
barmachung in Abbau- und Aufschüttungsgebieten ein-
schließlich der im Rahmen der Rekultivierung ange-
strebten Landschaftsentwicklung sowie über sachliche,
räumliche und zeitliche Abhängigkeiten. Die sachlichen,
räumlichen und zeitlichen Abhängigkeiten sind auch für
die Umsiedlung darzustellen. Die zeichnerischen Dar-
stellungen des Braunkohlenplanes müssen insbesondere
Festlegungen treffen über die Abbaugrenzen und die Si-
cherheitslinien des Abbaus, die Haldenflächen und de-
ren Sicherheitslinien, die Umsiedlungsflächen und die
Festlegung der Räume, in denen Verkehrswege, Bahnen
aller Art, Energie- und Wasserleitungen angelegt oder
verlegt werden können.

(3) Der Maßstab der zeichnerischen Darstellung des
Braunkohlenplanes beträgt 1:5000 oder 1:10000. Die
Braunkohlenpläne können in sachlichen und räumlichen
Teilabschnitten aufgestellt werden. Ihnen ist ein Erläu-
terungsbericht beizufügen.

§ 45
Umweltverträglichkeit 

und Sozialverträglichkeit

(1) Für ein Vorhaben zum Abbau von Braunkohle ein-
schließlich Haldenflächen, das nach der Verordnung
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher
Vorhaben (UVP-V Bergbau) vom 13. Juli 1990 (BGBl. I
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S. 1420), zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verord-
nung vom 10. August 1998 (BGBl. I S. 2093), einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung bedarf, und für die wesent-
liche Änderung eines solchen Vorhabens, wenn die Än-
derung erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben
kann, werden die Umweltprüfung nach den §§ 14 und 15
dieses Gesetzes und die Umweltverträglichkeitsprüfung
in einem gemeinsamen Verfahren durchgeführt. Dieses
Verfahren muss sowohl den Anforderungen an die Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach Maßgabe des Bundes-
berggesetzes als auch den Anforderungen der §§ 14 und
15 dieses Gesetzes entsprechen. Sofern sich aus der
Richtlinie 2001/42/EG weitergehende Anforderungen er-
geben, wird die Umweltverträglichkeitsprüfung insoweit
erweitert.

(2) Sobald der Bergbautreibende den Braunkohlen-
ausschuss über das geplante Vorhaben unterrichtet, soll
die Bezirksplanungsbehörde Köln mit ihm Gegenstand,
Umfang und Methoden der Umweltverträglichkeitsprü-
fung und der Prüfung der Sozialverträglichkeit sowie
sonstige für die Durchführung dieser Prüfungen erhebli-
che Fragen erörtern. Hierzu werden andere Behörden,
Sachverständige und Dritte hinzugezogen. Gleichfalls
soll die Bezirksplanungsbehörde Köln mit dem Bergbau-
treibenden Gegenstand, Umfang und Methoden der Prü-
fung der Sozialverträglichkeit sowie sonstige für die
Durchführung dieser Prüfung erhebliche Fragen erör-
tern. Die Bezirksplanungsbehörde soll den Bergbautrei-
benden über den voraussichtlichen Untersuchungsrah-
men sowie über Art und Umfang der voraussichtlich bei-
zubringenden Unterlagen unterrichten. 

(3) Bevor der Braunkohlenausschuss die Bezirkspla-
nungsbehörde mit der Erarbeitung eines Vorentwurfes
für einen Braunkohlenplan beauftragt, der ein Abbau-
vorhaben betrifft, hat der Bergbautreibende der Bezirks-
planungsbehörde Köln die für die überschlägige Beurtei-
lung der Umweltverträglichkeit und der Sozialverträg-
lichkeit erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(4) Die Unterlagen hinsichtlich der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung müssen mindestens die in § 57a Abs. 2
Sätze 2 und 3 Bundesberggesetz und in § 2 UVP-V Berg-
bau genannten Angaben enthalten. Dazu gehören auch
Angaben zur Notwendigkeit und Größenordnung von
Umsiedlungen und Räumen, in denen Verkehrswege,
Bahnen aller Art, Energie- und Wasserleitungen angelegt
oder verlegt werden können. Eine allgemeinverständli-
che Zusammenfassung ist beizufügen. Hinsichtlich der
Umweltprüfung müssen die Angaben die Kriterien des
Anhanges I der Richtlinie 2001/42/EG erfüllen. Soweit
die Unterlagen nicht nach Absatz 3 für die überschlägige
Beurteilung der Umweltverträglichkeit des Abbauvorha-
bens erforderlich sind, sind sie spätestens bis zum Be-
schluss zur Erarbeitung des Braunkohlenplanes vorzule-
gen.

(5) Für die überschlägige Beurteilung der Sozialver-
träglichkeit müssen bei Braunkohlenplänen, die ein Ab-
bauvorhaben betreffen, die Antragsunterlagen Angaben
über die Notwendigkeit, die Größenordnung, die Zeit-
räume und die überörtlichen Auswirkungen der Umsied-
lung enthalten. 

(6) Bei Braunkohlenplänen, die die Festlegung von
Umsiedlungsorten zum Gegenstand haben, finden die
Vorschriften der §§ 14, 15 Anwendung. 

(7) Bei Braunkohlenplänen, die die Festlegung von
Umsiedlungsstandorten zum Gegenstand haben, muss
eine Umweltprüfung und die Prüfung der Sozialverträg-
lichkeit erfolgen. Für die Umweltprüfung sind Angaben
gemäß den Kriterien des Anhanges I der Richtlinie
2001/42/EG vorzulegen. Die Unterlagen zur Prüfung der
Sozialverträglichkeit müssen folgende Angaben enthal-
ten:

1. Vorstellungen zum Umsiedlungsstandort,

2. Darstellung der vorhandenen Sozialstruktur und der
dafür bedeutsamen Infrastruktur in den betroffenen
Ortschaften,

3. Beschreibung der möglichen wesentlichen Auswir-
kungen auf die Betroffenen, insbesondere Erwerbs-
und Berufsverhältnisse, Wohnbedürfnisse, soziale
Verflechtungen sowie die örtlichen Bindungen der
Betroffenen,

4. Vorstellungen zur Vermeidung oder Minderung von
nachteiligen Auswirkungen vor, während und nach
der Umsiedlung sowohl für die Altorte als auch für
die Umsiedlungsstandorte; dabei sollen insbesondere
die einzelnen Bevölkerungsgruppen und Wirtschafts-
zweige berücksichtigt werden.

Die Angaben nach Satz 2 und 3 sind spätestens bis zum
Beschluss zur Erarbeitung des Braunkohlenplanes vor-
zulegen.

(8) Verfügen die beteiligten Behörden oder Gemeinden
zu den erforderlichen Angaben über zweckdienliche In-
formationen, so unterrichten sie den Bergbautreibenden
und stellen ihm die Informationen auf Verlangen zur
Verfügung.

§ 46
Erarbeitung und Aufstellung

(1) Hat der Braunkohlenausschuss die Erarbeitung
des Braunkohlenplanes beschlossen, so sind die Behör-
den, die durch die Planung in ihrem Aufgabenbereich
berührt werden, von der Bezirksplanungsbehörde Köln
schriftlich zur Mitwirkung aufzufordern. Dabei sind die
Angaben des Bergbautreibenden zur Umweltprüfung,
zur Prüfung der Umweltverträglichkeit und der Sozial-
verträglichkeit den Behörden mit zugänglich zu machen.
Ihnen ist eine Frist zu setzen, innerhalb derer sie Anre-
gungen gegen den Entwurf des Braunkohlenplanes vor-
bringen können. Die Frist muss mindestens drei Monate
betragen. Nach Ablauf der Frist sind die fristgemäß vor-
gebrachten Anregungen mit den Behörden zu erörtern.
Dabei ist ein Ausgleich der Meinungen anzustreben.
Über das Ergebnis der Erörterung hat die Bezirkspla-
nungsbehörde dem Braunkohlenausschuss zu berichten.
Aus ihrem Bericht muss ersichtlich sein, über welche
Anregungen unter den Beteiligten Einigung erzielt wor-
den ist und über welche Anregungen abweichende Mei-
nungen bestehen.

(2) Wenn für ein Vorhaben eine Prüfung nach § 46
Abs. 1 erforderlich ist, finden § 14 Abs. 4 und § 57a
Abs. 6 Bundesberggesetz und § 3 UVP-V Bergbau An-
wendung.

(3) Die an der Erarbeitung des Braunkohlenplanes
beteiligten Gemeinden legen den Entwurf des Planes
mit Erläuterung und den Angaben des Bergbautreiben-
den zur Umweltprüfung, zur Umweltverträglichkeit
und Sozialverträglichkeit innerhalb der ihnen zur Ver-
fügung stehenden Beteiligungsfrist zur Einsichtnahme
öffentlich aus. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens
drei Monate. Ort und Dauer der Auslegung sind min-
destens zwei Wochen vorher ortsüblich mit dem Hin-
weis bekannt zu machen, dass eine Umweltprüfung
durchgeführt wird und dass Personen, die in ihren Be-
langen berührt werden und öffentliche Stellen, deren
Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen be-
rührt werden, zum Planentwurf und den Angaben nach
§ 46 Abs. 4 während der Auslegungsfrist bei der Ge-
meinde Stellung nehmen können. Die Gemeinden lei-
ten die bei ihnen schriftlich oder zur Niederschrift vor-
gebrachten Anregungen unverzüglich im Original der
Bezirksplanungsbehörde Köln zu. Die Gemeinden kön-
nen die vorgebrachten Anregungen mit einer eigenen
Bewertung versehen. Sofern Gegenstand des Braun-
kohlenplanverfahrens ein Vorhaben ist, für das eine
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden
muss, hat die Bezirksplanungsbehörde Köln eine Er-
örterung durchzuführen. Im Übrigen muss die Öffent-
lichkeitsbeteiligung allen Anforderungen des § 73
Abs. 3 bis 7 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG. NRW.) vom 12.
November 1999 (GV. NRW. S. 602) entsprechen. Die
Bezirksplanungsbehörde Köln unterrichtet den Braun-
kohlenausschuss über alle fristgemäß vorgebrachten
Anregungen auf der Grundlage des Erörterungster-
mins. Der Braunkohlenausschuss prüft die Anregun-
gen.

(4) Die Bezirksplanungsbehörde hat für die Erläute-
rung eine gesonderte zusammenfassende Darstellung
über die Auswirkungen des Bergbauvorhabens auf die
Umwelt einschließlich der Wechselwirkungen zu erar-
beiten. Grundlage der zusammenfassenden Darstellung
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sind die Unterlagen nach § 46 Abs. 4, die Ergebnisse
der Beteiligung von Behörden und der Öffentlichkeit
und ggf. eigene Untersuchungen der Bezirksplanungs-
behörde; die zusammenfassende Darstellung muss
auch den Anforderungen der zusammenfassenden Um-
welterklärung nach § 14 Abs. 6 Nr. 2 genügen sowie ei-
ne Aufstellung der Überwachungsmaßnahmen gemäß
§ 14 Abs. 7 enthalten. Aus der Darstellung muss außer-
dem hervorgehen, aus welchen Gründen geprüfte Al-
ternativen dem Plan nicht zugrunde gelegt wurden.
Die Erläuterung hat außerdem eine Bewertung der
Umweltauswirkungen auf der Grundlage der zusam-
menfassenden Darstellung zu enthalten. Auch hin-
sichtlich der Sozialverträglichkeit ist auf der Grundla-
ge der Verfahrensergebnisse eine Bewertung in die Er-
läuterung aufzunehmen.

(5) Der Braunkohlenausschuss entscheidet nach Ab-
schluss des Erarbeitungsverfahrens über die Aufstellung
des Braunkohlenplanes. Der Braunkohlenplan wird vom
Braunkohlenausschuss aufgestellt und der Landespla-
nungsbehörde von der Bezirksplanungsbehörde Köln mit
einem Bericht darüber vorgelegt, ob über den Braunkoh-
lenplan Einigkeit erzielt worden ist oder welche abwei-
chenden Meinungen von den Behörden und Stellen, aus
der Öffentlichkeit und aus der Mitte des Braunkohlen-
ausschusses vorgebracht worden sind. Die Bezirkspla-
nungsbehörde Köln hat darüber hinaus darzulegen, ob
sie Bedenken gegenüber dem vom Braunkohlenaus-
schuss aufgestellten Braunkohlenplan hat; dem Braun-
kohlenausschuss ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. Die Bezirksplanungsbehörde Köln übermittelt
der Landesplanungsbehörde ferner die von ihr eingehol-
te Stellungnahme des jeweils betroffenen Regionalrates
zur Vereinbarkeit des Braunkohlenplanes mit dem Re-
gionalplan, sowie die Benehmensherstellung mit dem
Erftverband gemäß § 12 Abs. 1 des Gesetzes über den
Erftverband.

(6) Bestehen Zweifel an der Vereinbarkeit der Pla-
nungsabsichten des Braunkohlenausschusses mit den
Zielen der Raumordnung und kommt zwischen der Be-
zirksplanungsbehörde Köln, dem zuständigen Regional-
rat und dem Braunkohlenausschuss kein Ausgleich der
Meinungen zustande, so hat die Bezirksplanungsbehörde
Köln den Sachverhalt der Landesplanungsbehörde zur
Entscheidung im Einvernehmen mit den fachlich zustän-
digen Landesministerien vorzulegen. Dem Regionalrat
und dem Braunkohlenausschuss ist Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Die Entscheidung ist den Be-
troffenen mitzuteilen.

§ 47
Genehmigung und Bekanntmachung

(1) Die Braunkohlenpläne bedürfen der Genehmi-
gung der Landesplanungsbehörde im Einvernehmen
mit den fachlich zuständigen Landesministerien und im
Benehmen mit dem für die Landesplanung zuständigen
Ausschuss des Landtages. Zur Herstellung des Beneh-
mens leitet die Landesregierung den Entwurf der Ge-
nehmigung dem Landtag mit einem Bericht über das
Genehmigungsverfahren zu. Teile des Braunkohlenpla-
nes können vorweg genehmigt werden; es können Teile
des Braunkohlenplanes von der Genehmigung ausge-
nommen werden.

(2) Die Genehmigung der Braunkohlenpläne ist nur zu
erteilen, wenn sie den im Landesentwicklungsprogramm
festgelegten Erfordernissen der Raumordnung zur Siche-
rung einer langfristigen Energieversorgung entsprechen
und die Erfordernisse der sozialen Belange der vom
Braunkohlentagebau Betroffenen und des Umweltschut-
zes angemessen berücksichtigen.

(3) Die Genehmigung von Braunkohlenplänen wird
im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen bekannt gemacht. Der in der Bekannt-
machung bezeichnete Plan sowie die zusammenfassen-
de Darstellung nach § 46 Abs. 4 Satz 1 werden bei der
Landesplanungsbehörde sowie bei der Bezirkspla-
nungsbehörde Köln und den Kreisen und Gemeinden,
auf deren Bereich sich die Planung erstreckt, zur Ein-
sicht für jedermann niedergelegt. In der Bekanntma-
chung wird darauf hingewiesen. Die Gemeinden haben
ortsüblich bekannt zu machen, bei welcher Stelle der

genehmigte Plan während der Dienststunden eingese-
hen werden kann. Der genehmigte Plan ist den Ein-
wendern zuzusenden. Sind an mehr als 300 Einwender
Zusendungen vorzunehmen, so können diese Zusen-
dungen durch Veröffentlichung der Genehmigung im
Amtsblatt der Bezirksregierung und durch ortsübliche
Bekanntmachung der Genehmigung ersetzt werden;
dabei ist darauf hinzuweisen, bei welcher Stelle der
genehmigte Plan während der Dienststunden eingese-
hen werden kann.

(4) Die Braunkohlenpläne sollen vor Beginn eines
Abbauvorhabens im Braunkohlenplangebiet aufge-
stellt und genehmigt sein. Die Betriebspläne der im
Braunkohlenplangebiet gelegenen bergbaulichen Be-
triebe sind mit den Braunkohlenplänen in Einklang zu
bringen.

§ 48
Änderung von Braunkohlenplänen

Der Braunkohlenplan muss überprüft und erforderli-
chenfalls geändert werden, wenn die Grundannahmen
für den Braunkohlenplan sich wesentlich ändern. Die
Änderung erfolgt in dem Verfahren, das für seine Auf-
stellung gilt.

§ 49
Landbeschaffung

(1) Auf die infolge der Braunkohlenplanung notwen-
digen Enteignungen von Grundeigentum finden die gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen Anwendung.

(2) Bei der bergrechtlichen Grundabtretung nach
§ 77 ff. Bundesberggesetz und bei den Enteignungen
nach dem Landesenteignungs- und -entschädigungsge-
setz (EEG NW) vom 20. Juni 1989 (GV. NRW. S. 366,
ber. S. 570) ist auf Antrag des Entschädigungsberech-
tigten für die Entziehung des Grundeigentums anstelle
der Geldentschädigung die Bereitstellung von Ersatz-
land anzustreben.

V. Teil: 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 50
Erlass von Rechtsverordnungen 

und Verwaltungsvorschriften

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, zur Durch-
führung dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung zu re-
geln:

1. das Verfahren zur Bildung und Einberufung der Re-
gionalräte sowie über die Entschädigung der Mitglie-
der der Regionalräte und die Zuwendungen für die
im Regionalrat vorhandenen Gruppierungen der Par-
teien und Wählergruppen,

2. das Verfahren zur Bildung und Beendigung der Pla-
nungsgemeinschaften einschließlich der öffentli-
chen Bekanntmachung, und soweit die Verfahrens-
schritte nicht durch Beschlussfassungen in den je-
weiligen kommunalen Vertretungen wahrgenommen
werden sollen, die Anzahl der Mitglieder und die
Sitzverteilung in der Planungsgemeinschaft, die den
Regelungen zur Besetzung von Ausschüssen in Ge-
meinden entsprechen müssen; diejenigen Fraktio-
nen, auf die bei der Besetzung kein Sitz entfällt,
sind berechtigt, anstelle eines beratenden Mitglie-
des ein stimmberechtigtes Mitglied in die Planungs-
gemeinschaft zu entsenden, das Verfahren zur Erar-
beitung, Aufstellung, Beteiligung der Öffentlichkeit,
Beschlussfassung, Genehmigung, Bekanntmachung
und zu Änderungen des Regionalen Flächennut-
zungsplanes, das Nähere zu Form und Inhalt des
Regionalen Flächennutzungsplanes sowie zur Plan-
bindung,

3. die Abgrenzung des Kreises der Beteiligten und das
Verfahren der Beteiligung bei der Erarbeitung der
Raumordnungspläne und Gegenstand, Form und für
die Vergleichbarkeit bedeutsamen Merkmale der
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Festlegungen in Raumordnungsplänen, einschließlich
zu verwendender Planzeichen und ihrer Bedeutung
und das Verfahren der Umweltprüfung,

4. das Verfahren zur Bildung und Einberufung des
Braunkohlenausschusses, die Entschädigung der Mit-
glieder, die Abgrenzung des Kreises der Beteiligten,
das Verfahren der Beteiligung bei der Erarbeitung
der Braunkohlenpläne, Gegenstand, Form und Merk-
male des Planungsinhalts der Braunkohlenpläne und
die räumliche Abgrenzung des Braunkohlenplange-
bietes,

5. den Anwendungsbereich, den Kreis der Beteiligten
sowie die Voraussetzungen für ein Raumordnungsver-
fahren.

Die Rechtsverordnungen werden im Einvernehmen mit
dem für die Landesplanung zuständigen Ausschuss des
Landtags erlassen.

(2) Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder-
lichen Verwaltungsvorschriften erlässt die Landes-
planungsbehörde im Einvernehmen mit den fachlich
zuständigen Landesministerien.

§ 51
Übergangsvorschrift

§§ 14 und 15 finden Anwendung auf Raumordnungs-
pläne, deren Aufstellung nach dem 20. Juli 2004 förm-
lich eingeleitet wurde. Auf Raumordnungspläne, deren
Aufstellung bis zum 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet
und nach dem 20. Juli 2006 abgeschlossen wurde, fin-
den die in Satz 1 genannten Vorschriften Anwendung,
es sei denn dies ist im Einzelfall nicht durchführbar
und die Öffentlichkeit wird darüber unterrichtet. Auf
Raumordnungspläne, deren Aufstellung bis zum 20.
Juli 2004 förmlich eingeleitet und bis zum 20. Juli 2006
abgeschlossen wird, finden die Vorschriften des Lan-
desplanungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Februar 2001 (GV. NRW. S. 50), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2004 (GV.
NRW. S. 96), Anwendung. §§ 10 a und 10 b werden auf-
gehoben.

§ 52
Befristung und In-Kraft-Treten

Die Landesregierung überprüft die Auswirkungen
dieses Gesetzes und berichtet dem Landtag über das Er-
gebnis der Überprüfung spätestens bis zum Ablauf des
31. Dezember 2009. Das Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Landespla-
nungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. Februar 2001, zuletzt geändert durch Gesetz vom
3. Februar 2004, außer Kraft.

Düsseldorf, den 3. Mai  2005

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Der Finanzminister 

Jochen  D i e c k m a n n

Der Innenminister 

Dr. Fritz  B e h r e n s

Der Justizminister

Wolfgang  G e r h a r d s

Der Minister 
für Wirtschaft und Arbeit

Harald  S c h a r t a u

Die Ministerin 
für Gesundheit, Soziales, 

Frauen und Familie

Birgit  F i s c h e r

Die Ministerin 
für Schule, Jugend und Kinder 

zugleich für 
den Minister 

für Verkehr, Energie und Landesplanung

Ute  S c h ä f e r

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Städtebau und Wohnen, 

Kultur und Sport

Dr. Michael  V e s p e r

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bärbel  H ö h n

Der Minister 
für Bundes-, Europaangelegenheiten 

und Medien

Wolfram  K u s c h k e

– GV. NRW. 2005 S. 430

301
Verordnung 

über die Zusammenfassung der Aufgaben 
der Übermittlungsstelle 

nach § 1077 Abs. 1 Satz 1 der 
Zivilprozessordnung 

und § 10 Abs. 1 des Beratungshilfegesetzes 
(Konzentrations-VO – § 1077 ZPO, § 10 BerHG)

Vom 7. April 2005

Auf Grund des § 1077 Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozess-
ordnung, der durch Artikel 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Um-
setzung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über die
grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe in Zivil- und
Handelssachen in den Mitgliedstaaten (EG-Prozesskos-
tenhilfegesetz) vom 15. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3392)
eingefügt wurde, und des § 10 Abs. 3 des Beratungshilfe-
gesetzes, der durch Artikel 2 Nr. 3 des Gesetzes zur Um-
setzung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über die
grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe in Zivil- und
Handelssachen in den Mitgliedstaaten (EG-Prozesskos-
tenhilfegesetz) vom 15. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3392)
neu gefasst wurde, i.V. m. § 1077 der Zivilprozessord-
nung in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die Er-
mächtigung des Justizministeriums zum Erlass von
Rechtsverordnungen nach § 1077 Abs. 1 Satz 2 der Zivil-
prozessordnung und § 10 Abs. 3 des Beratungshilfegeset-
zes i.V. m. § 1077 ZPO vom 15. Februar 2005 (GV. NRW.
S. 144), wird verordnet:

§ 1 

Konzentration

Für die Entgegennahme und Übermittlung von Anträ-
gen natürlicher Personen auf grenzüberschreitende Pro-
zesskostenhilfe und für die Übermittlung von Anträgen
auf grenzüberschreitende Beratungshilfe sind die Amts-
gerichte zuständig, die ihren Sitz am Ort des Landge-
richts haben. In den Landgerichtsbezirken Duisburg,
Mönchengladbach und Essen sind die Amtsgerichte
Duisburg, Mönchengladbach und Essen jeweils für den
Bezirk des Landgerichts zuständig.
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§ 2 

Übergangsregelung

Für die Entgegennahme und Übermittlung von Anträ-
gen, die vor In-Kraft-Treten dieser Verordnung einge-
gangen sind, verbleibt es bei der bisherigen Zuständig-
keit.

§ 3 

In-Kraft-Treten, Berichtspflicht

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft. 

Das Justizministerium berichtet der Landesregierung
bis zum 31. Dezember 2010 über die Notwendigkeit des
Fortbestehens dieser Verordnung.

Düsseldorf, den 7. April 2005

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Wolfgang  G e r h a r d s

– GV. NRW. 2005 S. 445

Genehmigung der 
12. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 

für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
im Gebiet der Städte Wesel, Voerde und 
Rheinberg sowie der Gemeinde Hünxe

Vom 19. April 2005

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf hat
in seiner Sitzung am 9. Oktober 2002 die Aufstellung der
Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf im Gebiet der Städte Wesel,
Voerde und Rheinberg sowie der Gemeinde Hünxe be-
schlossen (Lippemündungsraum).

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 19. April
2005 – V.2 – 30.15.02.13 – gemäß § 16 Abs. 1 des Landes-
planungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Februar 2001 (GV. NRW. S. 50), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96), im
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesmi-
nisterien genehmigt.

Gemäß § 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes wer-
den die in der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung.

Die 12. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für
den Regierungsbezirk Düsseldorf wird beim Ministerium
für Verkehr, Energie und Landesplanung (Landespla-
nungsbehörde), der Bezirksregierung Düsseldorf (Be-
zirksplanungsbehörde), dem Kreis Wesel, den Städten
Wesel, Voerde und Rheinberg sowie der Gemeinde Hünxe
zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes.

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick-
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung
Düsseldorf (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über
die Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder
deren Bekanntmachung verletzt worden sind.

Düsseldorf, den 20. April 2005

Der Minister 
für Verkehr, Energie und Landesplanung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dieter  K r e l l

– GV. NRW. 2005 S. 446
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